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BEKANNTMACHUNGEN

Einleitung einer Änderung des 
Flächennutzungsplans

Der Senat beschließt nach § 2 Absatz 1 des Baugesetz-
buchs in der Fassung vom 3. November 2017 (BGBl. I 
S. 3635), zuletzt geändert am 10. September 2021 (BGBl. I 
S. 4147, 4151), für den Geltungsbereich östlich des zukünf-
tigen Fern- und Regionalbahnhofs Hamburg-Altona sowie 
nördlich der Waidmannstraße (umfasst das ehemalige 
Firmengelände der Firma ThyssenKrupp Schulte) den 
Flächennutzungsplan zu ändern. Der Änderungsbereich 
des Flächennutzungsplans liegt in der Gemarkung Otten-
sen (0212), Bezirk Altona, Ortsteil Altona-Nord (209), nörd-
lich der Waidmannstraße und östlich der Großen Bahn-
straße. Eine geplante, neue Erschließungsstraße grenzt das 
Plangebiet nach Norden und Osten ein.

Eine Karte zum Aufstellungsbeschluss, in der das Gebiet 
der Flächennutzungsplanänderung farbig angelegt ist, kann 
beim Amt für Landesplanung und Stadtentwicklung der 
Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen sowie beim 
Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung des Bezirksamts 
Altona während der Dienststunden eingesehen werden.

Mit der Änderung des Flächennutzungsplans sollen auf 
der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für die Realisierung des 
neuen, gemischt genutzten Konzeptes geschaffen werden 
und deshalb zukünftig die Fläche als „Gemischte Bauflä-
che“ dargestellt werden. Die Änderung erfolgt parallel zur 
Änderung des Landschaftsprogramms 02/25 sowie parallel 
zur Aufstellung des Bebauungsplans Altona-Nord 29 „Waid-
mannstraße (ehemaliges ThyssenKrupp Schulte-Areal)“.

Das Gebiet der Flächennutzungsplanänderung umfasst 
eine Fläche von etwa 5 ha.

Hamburg, den 17. September 2025
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HSH – MStV HSH) wurde im Jahre 2007 ein Medienrat der 
Medienanstalt Hamburg / Schleswig-Holstein gebildet.

Er überwacht die Einhaltung des Staatsvertrages und 
der für die privaten Rundfunkveranstalter geltenden 
Bestimmungen des Medienstaatsvertrages (§ 39 Absatz 1 
MStV HSH).

Nach § 41 Absatz 1 Satz 1 MStV HSH besteht der Medi-
enrat aus zehn Mitgliedern. Sie sollen als sachkundige Per-
sonen besondere Eignung auf dem Gebiet der Medienpäda-
gogik, der Medienwissenschaft, der Digitalwissenschaft, des 
Journalismus, der Rundfunktechnik, der Medienwirtschaft, 
der Digitalwirtschaft oder sonstiger Medien- und Digital
bereiche nachweisen. Ein Mitglied muss die Befähigung 
zum Richteramt haben, ein weiteres soll die Befähigung 
zum Richteramt haben. Weibliche, männliche und diverse 
Personen sollen angemessen berücksichtigt werden (§ 41 
Absatz 1 Sätze 2 bis 4 MStV HSH).

In Hamburg werden fünf Mitglieder des Medienrates 
sowie zwei Ersatzmitglieder bzw. stellvertretende Mitglie-
der (dazu unter II.) für die Amtszeit von fünf Jahren durch 
die Bürgerschaft im Wege der Blockwahl gewählt; eine ein-
malige Wiederwahl ist zulässig (§ 42 Absätze 1 und 4 Satz 1 
sowie § 44 Absatz 1 Satz 1 MStV HSH).

Die letzte Wahl der Mitglieder und Ersatzmitglieder des 
Medienrates durch die Hamburgische Bürgerschaft erfolgte 
am 3. November 2022 nach den zu diesem Zeitpunkt gelten-
den Voraussetzungen des 9. Medienänderungsstaatsvertra-
ges HSH. Im Ergebnis dieser Wahl blieb der Platz eines 
Mitglieds unbesetzt; vier Mitglieder und zwei Ersatzmit-
glieder wurden gewählt.

Durch das zwischenzeitlich vorzeitige Ausscheiden 
eines der vier von der Hamburgischen Bürgerschaft gewähl-
ten Mitglieder rückte das erste Ersatzmitglied nach und 
wurde Mitglied des Medienrats (§ 41 Absatz 3 Satz 2 MStV 
HSH). Das bisher zweite Ersatzmitglied trat daraufhin an 
die Stelle des ersten Ersatzmitglieds (§ 41 Absatz 3 Satz 3 
MStV HSH).

Das im Januar 2025 eingeleitete Nachbesetzungsverfah-
ren für das zweite Ersatzmitglied des Medienrates ist erfolg-
los geblieben, weil hierzu keine Wahlvorschläge eingegan-
gen sind.

II.

Die Hamburgische Bürgerschaft hat mit Beschluss vom 
7. Mai 2025 dem von den Ländern Hamburg und Schles-
wig-Holstein am 29. Januar und 5. Februar 2025 unterzeich-
neten Zehnten Staatsvertrag zur Änderung medienrecht
licher Vorschriften in Hamburg und Schleswig-Holstein 
(10. MÄStV HSH) gemäß Artikel 43 Satz 3 der Verfassung 
der Freien und Hansestadt Hamburg zugestimmt. Der 
Staatsvertrag ist nach seinem Artikel 2 am Tag nach dem 
Austausch der Ratifikationsurkunden am 24. Juni 2025 in 
Kraft getreten.

Mit Inkrafttreten des 10. MÄStV HSH erfolgen in der 
laufenden Amtsperiode des Medienrates die nachfolgend 
dargestellten Änderungen der Regelungen zu den Ersatz-
mitgliedern:

–	 Die Bestimmungen des MStV HSH in der Fassung des 
10. MÄStV HSH sieht in den Ländern jeweils die Wahl 
eines ersten und eines zweiten stellvertretenden Mit-
glieds anstelle der Wahl von zwei Ersatzmitgliedern vor. 
Die stellvertretenden Mitglieder nehmen entsprechend 
ihrer Rangfolge bei Verhinderung eines ordentlichen 
Mitglieds des jeweils betroffenen Landes vollberechtigt 
an den Sitzungen und Verfahren des Medienrates teil 

(§ 41 Absatz 2 Sätze 1 und 2 MStV HSH). Im Übrigen 
sind stellvertretende Mitglieder berechtigt, an Sitzun-
gen des Medienrates ohne Rede- und Stimmrecht teil
zunehmen (§ 41 Absatz 2 Satz 4 MStV HSH).

–	 Nach § 41 Absatz 3 Satz 1 MStV HSH in der Fassung des 
10. MÄStV HSH folgt das erste stellvertretende Mitglied 
des jeweils betroffenen Landes für den Rest der Amtszeit 
nach und wird ordentliches Mitglied des Medienrates, 
sofern ein Mitglied nicht oder nicht wirksam gewählt 
worden ist oder vorzeitig ausscheidet. Das zweite stell-
vertretende Mitglied tritt dann an die Stelle des ersten 
stellvertretenden Mitglieds. Für den Rest der Amtszeit 
ist unverzüglich eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger 
des jeweiligen stellvertretenden Mitglieds nach den für 
die Wahl der stellvertretenden Mitglieder geltenden 
Bestimmungen zu wählen (§ 41 Absatz 3 Sätze 2 und 3 
MStV HSH).

–	 Mit der Übergangsvorschrift des § 58 Absatz 2 des MStV 
HSH in der Fassung des 10. MÄStV HSH wird bestimmt, 
dass bis zum Ablauf der bei Inkrafttreten des 10. MÄStV 
HSH laufenden Amtsperiode des Medienrates die Vor-
schriften in der Fassung des 10. MÄStV HSH in Bezug 
auf die bereits gewählten Ersatzmitglieder entspre-
chende Anwendung findet.

Die Neuregelungen hatten für die aktuelle Besetzung 
des Medienrates zur Folge, dass das verbliebene erste 
Ersatzmitglied zum ersten stellvertretenden Mitglied wurde 
und entsprechend § 41 Absatz 3 Satz 1 MStV HSH auf den 
bisher unbesetzten Platz eines ordentlichen Mitglieds auf-
rückte.

Für den Rest der Amtszeit des Medienrates sind daher 
zwei stellvertretende Mitglieder zu wählen (§§ 41 Absatz 3 
Satz 3, 42 Absatz 7 Satz 2 MStV HSH).

Ein bereits im Juli 2025 eingeleitetes Nachbesetzungs-
verfahren für zwei stellvertretende Mitglieder ist erfolglos 
geblieben, da keine Wahlvorschläge eingegangen sind.

Die Anforderungen bezüglich der besonderen Eignung 
nach § 41 Absatz 1 Sätze 2 und 3 MStV HSH gelten für die 
Nachwahl der stellvertretenden Mitglieder entsprechend 
(vgl. § 42 Absatz 7 Satz 3 HS 1 MStV HSH).

Für die Wahl der Mitglieder des Medienrats ist jede 
gesellschaftlich relevante Gruppe, Organisation oder Verei-
nigung mit Sitz in Hamburg oder mehrere der Gruppen, 
Organisationen oder Vereinigungen gemeinsam vorschlags-
berechtigt. Bei den Vorschlägen sind Frauen und Männer 
gleichermaßen zu berücksichtigen. Diese Anforderung ent-
fällt nur dann, wenn der Gruppe, Organisation oder Verei-
nigung oder dem Zusammenschluss die Benennung unter-
schiedlicher Geschlechter auf Grund ihrer Zusammenset-
zung regelmäßig oder im Einzelfall nicht möglich ist; dies 
ist im Vorschlag schriftlich zu begründen. Der Vorschlag 
von diversen Personen ist jederzeit möglich (§ 42 Absatz 2 
MStV HSH).

Des Weiteren dürfen Gruppen, Organisationen oder 
Vereinigungen oder ihre Zusammenschlüsse, die einen Vor-
schlag eingereicht haben, je Land nur jeweils mit einer 
Person im Medienrat vertreten sein (§ 42 Absatz 6 MStV 
HSH).

In dem Vorschlag ist darzulegen, dass die Vorgeschlage-
nen die nach § 41 Absatz 1 Sätze 2 und 3 MStV HSH erfor-
derliche Eignung haben und keine Unvereinbarkeit nach 
§ 43 MStV HSH besteht (§ 42 Absatz 3 Satz 5 MStV HSH).

Mitglied des Medienrates kann nach § 43 MStV HSH 
nicht sein, wer
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1.	 den gesetzgebenden oder beschließenden Organen der 
Europäischen Gemeinschaften, des Europarates, des 
Bundes oder eines der Länder angehört oder Bedienstete 
oder Bediensteter einer obersten Bundes- oder Landes-
behörde oder einer Gebietskörperschaft ist,

2.	 Mitglied eines Organs, Bedienstete oder Bediensteter, 
ständige freie Mitarbeiterin oder ständiger freier Mit
arbeiter einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt 
ist,

3.	 Rundfunkveranstalterin oder Rundfunkveranstalter, 
Anbieterin oder Anbieter von Telemedien oder Betreibe-
rin oder Betreiber einer anderen technischen Übertra-
gungseinrichtung ist, zu ihnen in einem Dienst- oder 
Arbeitsverhältnis steht, von ihnen auf sonstige Weise 
wirtschaftlich abhängig oder an ihnen beteiligt ist oder 
sonstige Interessen hat, welche die Erfüllung der Aufga-
ben als Mitglied des Medienrats gefährden.

Gruppen, Organisationen oder Vereinigungen mit Sitz 
in Hamburg, die den Anspruch erheben, „gesellschaftlich 
relevant“ zu sein sowie deren Zusammenschlüssen, wird 
hiermit gemäß § 42 MStV HSH Gelegenheit gegeben, Vor-
schläge für die Wahl zweier stellvertretender Mitglieder für 
den Medienrat bis spätestens zum 2. Dezember 2025 bei 
der

Präsidentin der Bürgerschaft 
der Freien und Hansestadt Hamburg 

Rathaus 
Rathausmarkt 1, 20095 Hamburg, 

praesidentin@bk.hamburg.de

einzureichen.

Die Einreichung des Vorschlags in Textform ist ausrei-
chend (§ 42 Absatz 3 Satz 3 MStV HSH).

Es wird darauf hingewiesen, dass bei einer Überschrei-
tung der Frist keine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
stattfindet (§ 42 Absatz 3 Satz 4 MStV HSH).

Hamburg, den 24. September 2025

Die Präsidentin der Hamburgischen Bürgerschaft
Amtl. Anz. S. 1897

Ungültigkeitserklärung eines Impfstempels
Der Gelbfieberimpfstempel mit der Aufschrift „Vaccina-

ting Centre designated by Health Administration Hamburg 
Reg. Nr. 44“ wird mit sofortiger Wirkung für ungültig 
erklärt.

Hamburg, den 22. September 2025

Die Behörde für Gesundheit, Soziales und Integration
Amtl. Anz. S. 1899

Aufhebung der Bestellung  
gemäß § 12 Absatz 1 des Schornsteinfeger-

Handwerksgesetzes  
zum 31. Dezember 2025

Im Bereich des Bezirkes HH-Harburg

KB 713  Mathias Püttmann

Hamburg, den 7. Oktober 2025

Die Behörde für Umwelt, Klima, 
Energie und Agrarwirtschaft

Amtl. Anz. S. 1899

Aufforderung zur Interessenbekundung: 
Träger bzw. Trägerverbund für eine 

bezirkliche Kooperation zwischen Schule 
und Jugendhilfe für das Projekt „Zisch“ 

(Zurück in Schule) in Form einer 
Temporären Lerngruppe gesucht

1.	 Anlass und Kooperationspartner

Auf Basis der Rahmenvereinbarung 2.01) sucht das 
Bezirksamt Wandsbek – Fachamt Jugend- und Fami
lienhilfe – einen geschäftsführenden Träger bzw. Träger-
verbund der Jugendhilfe aus Wandsbek, der eine Tem-
poräre Lerngruppe in Kooperation mit dem Allgemei-
nen Sozialen Dienst (ASD) und dem Regionalen Bil-
dungs- und Beratungszentrum (ReBBZ) Wandsbek-Süd 
und Wandsbek-Nord plant und konzeptionell und orga-
nisatorisch umsetzt.

Durch die Zunahme von psychischen Erkrankungen 
und der damit verbundenen erhöhten Zahl stationärer 
Krankenhausaufenthalte muss die Versorgungslücke 
zwischen Klinikaufenthalt und Beschulung geschlossen 
werden. Mädchen werden dabei häufiger auf Grund von 
psychischen Erkrankungen und Verhaltensstörungen 
im Krankenhaus behandelt. Mit der Rückkehr aus der 
Krankenhausbeschulung zurück ins Regelschulsystem 
benötigt es eine adäquate und individuelle Versorgung 
von Mädchen zur Übergangsbegleitung und zum Entwi-
ckeln einer Anschlussperspektive. Zur nachhaltigen 
Unterstützung von psychischer Gesundheit und Stabili-
sierung des Familiensystems braucht es ein multiprofes-
sionelles Unterstützungssystem in Form einer Temporä-
ren Lerngruppe für bis zu sechs Schülerinnen. Die Ver-
ortung des Angebots erfolgt nach Vergabe mit dem 
geschäftsführenden Träger, den beiden ReBBZ-Standor-
ten und dem Fachamt Jugend- und Familienhilfe.

Eine enge Zusammenarbeit mit dem Fachamt Jugend- 
und Familienhilfe, dem ReBBZ Wandsbek-Süd, dem 
ReBBZ Wandsbek-Nord und weiteren Kooperations-
partner:innen wird erwartet.

2.	 Zielgruppen und Ziele der Kooperation

Zielgruppe:

Mädchen ab etwa 12 Jahren,

–	 die nach dem stationären Aufenthalt in der Kinder- 
und Jugendpsychiatrie eine schulische Anschlussver-
sorgung benötigen, die innerhalb der Stammschule/
im regulären Klassenverbund nicht möglich ist

–	 oder nach der kinder- und jugendpsychiatrischen 
Behandlung noch auf eine geeignete stationäre 
Unterbringung (Jugendhilfe) warten müssen.

Ziele:

Grundsätzlich verfolgen die Angebote nach Rahmenver-
einbarung Schule-Jugendhilfe das Ziel, Kindern und 
Jugendlichen Teilhabe am schulischen und gesellschaft-
lichen Leben zu ermöglichen. Das hier ausgeschriebene 
Projekt verfolgt zudem folgende Ziele:

–	 individuell angemessene Reintegration in das Schul-
system nach stationärem KJP-Aufenthalt,

1)	 Siehe Anlage: Rahmenvereinbarung 2.0 Kooperationen 
zwischen Schule und Jugendhilfe für Schülerinnen und 
Schüler mit komplexen Unterstützungsbedarfen
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–	 adäquate schulische Versorgung von Mädchen, die 
im regulären Schulsetting auf Grund psychischer 
Erkrankungen nicht ankommen,

–	 Übergangsbegleitung nach KJP und Entwickeln 
einer Anschlussperspektive,

–	 Herstellen eines geschützten schulischen Rahmens 
für Mädchen, die von psychischen Erkrankungen 
betroffen sind,

–	 Reduzierung von Druck auf die Mädchen durch die 
Arbeit an individuellen Bildungszielen,

–	 Stabilisierung der psychischen Situation,

–	 Berücksichtigung individueller emotionaler Bedürf-
nisse,

–	 Entwickeln von tragfähigen Sozialbeziehungen 
(peers) außerhalb des KJP-Kontextes.

3.	 Zugang zum Angebot

Paritätische Einsteuerung in das Anfragemanagement 
der beiden ReBBZ-Standorte/über den ASD/das jewei-
lige ReBBZ. Die Entscheidung über die Aufnahme 
obliegt dem zuständigen ReBBZ, dem zuständigen ASD 
und dem Träger, der für die Umsetzung der Maßnahmen 
beauftragt wurde. Bei der Entscheidungsfindung sind 
die im Einzelfall beteiligten Schulen mit einzubeziehen.

4.	 Formale und fachliche Anforderungen

Der Träger ist im Bezirk Wandsbek aktiv und verfügt 
über fundierte Kenntnisse hinsichtlich der Wandsbeker 
Sozialräume. Er kooperiert mit den zuständigen 
ASD-Abteilungen, dem ReBBZ Wandsbek-Süd/ReBBZ 
Wandsbek-Nord und Schulen im Bezirk. Sehr wün-
schenswert sind außerdem Kooperationen mit der Offe-
nen Kinder- und Jugendarbeit, der Familienförderung 
und den sozialräumlichen Angeboten (SAJF), sowie mit 
niedergelassenen Kinder- und Jugendpsychiater:innen 
und weiteren therapeutischen Einrichtungen.

Der Träger hat die Aufgabe, mit seinen Kooperations-
partner:innen den Schul- und Unterrichtsalltag im Rah-
men einer temporären Lerngruppe zu gestalten. Er ent-
wickelt individuelle Hilfen und Unterstützungsange-
bote auf der Grundlage der gemeinsamen Förder- und 
Hilfeplanung von ReBBZ und ASD und setzt diese mit 
seinen Partner:innen unter Beteiligung der Eltern und 
der Schülerinnen um. Dabei wendet er geeignete ziel-
gruppenspezifische sozialpädagogische Methoden an. 
Die Schülerinnen erhalten ein überschaubares soziales 
Lernfeld, das motivierende und stabilisierende Wirkun-
gen auf die angespannten Situationen und Beziehungen 
entfalten soll. Der Reintegrationsprozess wird auf der 
Grundlage der Förder- und Hilfeplanung und eines 
gemeinsam entwickelten Reintegrationsplanes indivi-
duell und flexibel gestaltet.

Die konzeptionelle Ausrichtung berücksichtigt die 
inhaltliche Auseinandersetzung mit zielgruppen- und 
auftragsorientierten pädagogischen Konzepten. Darüber 
hinaus hat der Träger an der Schnittstelle zwischen den 
Systemen Jugendhilfe, Psychiatrie und Schule eine 
bedeutende koordinierende Funktion. Er ist Ansprech-
person für die kooperierenden Schulen und hält den 
Kontakt zwischen den beteiligten Kooperationspart-
ner:innen aufrecht, insbesondere auch zu den Lehrkräf-
ten der Schulen und zur Kinder- und Jugendpsychiatrie. 
Bei auftretenden Krisen leistet er wichtige Beiträge zur 
Krisenbewältigung. Zur Stabilisierung der psychischen 
Situation der Mädchen entwickelt der Träger im Zusam-
menwirken mit dem ReBBZ, der Psychiatrie und der 
kooperierenden Schule passgenaue Angebote.

Wesentlicher Bestandteil der Aufgabe des Trägers ist 
auch die Elternarbeit, die nach dem systemischen Ansatz 
erfolgen soll:
–	 aktive Beteiligung an der schulischen Förderung und 

Integration ihrer Kinder,
–	 psychoedukative Unterstützungsangebote für Eltern.
Bei Schulpflichtverletzungen übernimmt dabei der Trä-
ger auch die Aufgabe, die Eltern direkt und möglichst 
unmittelbar hinzuzuziehen.

5.	 Qualitätssicherung, Dokumentation und Evaluation
Der Träger sorgt für eine gute Einbindung seiner Fach-
kräfte in seiner Organisation. Zur fachlichen Weiterent-
wicklung sorgt er für die Teilnahme an Fortbildungen 
bzw. gemeinsamen Fortbildungsmaßnahmen mit den 
Kooperationspartnern, für die Teilnahme an gemein
samer Fallreflexion, Supervision und Praxisberatung 
vor Ort.
Für die Kooperation gelten folgende Erfolgskriterien:
–	 regelmäßige Teilnahme der Schülerinnen an den 

Kooperationsangeboten,
–	 schulische Stabilisierung der Schülerinnen gemäß 

Förder- und Hilfeplanung (Meilensteine),
–	 aktive verbindliche Mitarbeit der Eltern gemäß 

Absprachen.
Berichtswesen/Dokumentation
Der Jugendhilfeträger ist verpflichtet, das Berichtswe-
sen Jugendhilfe (BeJu) verlässlich anzuwenden. Form 
und Inhalte der Dokumentation sind im BeJu einheit-
lich geregelt. Neben der Erfassung und Auswertung 
personeller und soziodemografischer Daten der teilneh-
menden jungen Menschen werden auch die Erfolgs
kriterien und Unterstützungsleistungen erfasst und 
bewertet.

6.	 Finanzierung
Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln des ReBBZ und 
der kooperierenden Schulen sowie durch das Bezirksamt 
Wandsbek, Fachamt Jugend- und Familienhilfe.
Für die Temporäre Lerngruppe steht dem durchführen-
den Jugendhilfeträger in einem Haushaltsjahr derzeit 
eine Gesamtsumme von 190 923,00 Euro zur Verfügung. 
Bei einem späteren Beginn des Projektes als dem 
1. Januar 2026 wird die Summe anteilig gewährt.
In der Gesamtsumme von 190 923,00 Euro müssen die 
Personalkosten (inklusive Leitungsanteil), projektbezo-
gene Honorar- und Sachkosten, Kosten für Organisation 
und Verwaltung enthalten sein. Hierzu stellt der Träger 
einen Zuwendungsantrag beim Bezirksamt Wandsbek 
mit konkretem Bezug zur Zielgruppe und zu den Leis-
tungen.
–	 zwei Stellen Dipl. Sozialpädagog*in (m/w/d),
–	 0,25 Stunden Projektleitung, Dipl. Sozialpädagog*in 

(m/w/d),
–	 Honorar- und Sachmittel,
–	 Organisation und Verwaltung.

7.	 Bewerbungsvoraussetzungen
Als Projektbeginn wird der 1. Januar 2026 angestrebt. 
Den Zuschlag kann ein Träger erhalten, wenn er
–	 über einschlägige Kenntnisse und Erfahrungen im 

Umgang mit stark belasteten Familien, insbesondere 
Kenntnisse über Kinder und Jugendliche mit psy-
chischen Erkrankungen und Belastungen verfügt,

–	 Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Schule und 
bestenfalls Psychiatrie nachweisen kann und Perso-
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nal einsetzt, das über fundiertes sozialpädagogisches 
Wissen verfügt und vielfältige Methoden zum Ein-
satz bringen kann,

–	 mit eigenen Angeboten sehr gut in Wandsbek ver-
netzt ist und auf gute Kontakte zu den in der Region 
tätigen Institutionen und Trägern zurückgreifen 
kann,

–	 durch seinen Geschäftsbetrieb die fachliche Qualität 
seiner Leistungen gewährleistet und über eine hin-
reichende technische und organisatorische Ausstat-
tung verfügt,

–	 sich in einer wirtschaftlich soliden Situation befindet 
sowie eine ordnungsgemäße Führung der Geschäfte 
gewährleisten kann,

–	 eine detaillierte, aussagekräftige und in sich schlüs-
sige Konzeption zur Umsetzung der formalen und 
fachlichen Anforderungen mit Aussagen zur Quali-
tätssicherung, Dokumentation und Evaluation ein-
gereicht hat, die im weiteren Verfahren mit dem 
Fachamt Jugend- und Familienhilfe abzustimmen 
ist,

–	 die Begründung für das Interesse, eine Temporäre 
Lerngruppe zu betreiben, darlegt und wie die vorne 
benannten Anforderungen umgesetzt werden sollen,

–	 darlegt, wie eine sozialräumlich orientierte Arbeit 
ausgestaltet werden kann,

–	 einen detaillierten, schlüssigen Kosten- und Finan-
zierungsplan vorlegt,

–	 auf der Basis der Rahmenvereinbarung zum Schutz
auftrag der Kinder- und Jugendhilfe gemäß §§ 8a 
und 72a SGB VIII ein Schutzkonzept für die Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen vorlegt.

Zur Bewerbung werden folgende Anlagen erwartet:
–	 Kosten- und Finanzierungsplan,
–	 Kopie der derzeit gültigen Satzung,
–	 Liste der Vorstands- bzw. Aufsichtsratsmitglieder,
–	 Kopie des Handels- bzw. Vereinsregisterauszugs,
–	 Kopie des Körperschaftssteuerfreistellungsbescheids,
–	 Qualifikation des einzusetzenden Personals,
–	 Organigramm (Firma/Abteilung/Projekt),
–	 Anerkennung als Jugendhilfeträger.

8.	 Fristen
Der Antrag und die vollständigen Bewerbungsunter
lagen sind bis spätestens 31. Oktober 2025 bei folgender 
Dienststelle einzureichen:
Bezirksamt Wandsbek 
Fachamt Jugend- und Familienhilfe 
z. Hd. Frau Julia Jaeger 
Am Alten Posthaus 2, 22041 Hamburg.
Maßgebend ist das Datum des Eingangsstempels des 
Bezirksamtes Wandsbek.

9.	 Auskünfte
Nähere Auskünfte zu dem Kooperationspartner ReBBZ 
Wandsbek-Süd erteilt Ihnen:
Frau Dr. Anne-Katrin Karl, Gesamtleitung ReBBZ 
Wandsbek-Süd (Telefon: 040 /4 28 12 - 84 29, E-Mail: 
anne-katrin.karl1@bsb.hamburg.de).
Nähere Auskünfte zu dem Kooperationspartner ReBBZ 
Wandsbek-Nord erteilt Ihnen:
Frau Ira Glückstadt, Gesamtleitung ReBBZ Wands-
bek-Nord (Telefon: 040 / 4 28 12 - 84 80, E-Mail: ira.
glueckstadt@bsb.hamburg.de).

Weitere Auskünfte zum Ausschreibungstext des Bezirks
amts Wandsbek erteilen Ihnen:
Frau Heike Wübbold, Jugendamtsleitung (Telefon: 
040 / 4 28 81 - 27 38, E-Mail: heike.wuebbold@wandsbek.
hamburg.de)
oder
Frau Julia Jaeger, Bezirkliches Netzwerkmanagement 
(Telefon: 040 / 4 28 81 - 32 74, E-Mail: julia.jaeger@
wandsbek.hamburg.de).

Hamburg, den 25. September 2025

Das Bezirksamt Wandsbek
Amtl. Anz. S. 1899

Vertretung von Interessentenschaften  
in Hamburg-Neugraben

Nach § 3 des Preußischen Gesetzes vom 2. April 1887 
(Preussische Gesetzessammlung Seite 105) betreffend eine 
Interessentenschaft in Hamburg-Neugraben wird bekannt 
gemacht:

1. Der auf der Grundlage des Preußischen Gesetzes vom 
2. April 1887 bestellte Vertreter der Interessentenschaf-
ten aus dem Plan-Rezess der Spezialteilung der Dorf-
schaft Neugraben aus der Generalteilung der Mois-
burg’schen Moore vom 27. Juli 1867, Herr Helmut Otto 
Borchers, tritt mit sofortiger Wirkung von der Vertre-
tung für die gemeinschaftlichen Grundstücksangelegen-
heiten, die aus dem Rezess Plan Rezess vom 7. Juli 1867 
(bestätigt am 14. August 1867) über die Spezialteilung 
der Dorfschaft Neugraben aus der Generalteilung der 
Moisburg’schen Moore zugefallenen Abfindung hervor-
gegangen sind, zurück.

2.	 Es ist beantragt worden, die Vertreterbestellung neu zu 
regeln.

Die Vertretung und Verwaltung soll

Herr Jan Peter Wolkenhauer 
In de Krümm 5, 21149 Hamburg,

übertragen werden.

3.	 Die Vertretung und Verwaltung betrifft alle aus dem 
nachstehenden Rezess hervorgegangenen gemeinschaft-
lichen Grundstücke einschließlich der Wege, Triften, 
Gräben oder Ähnliches – nämlich in dem Plan Rezeß 
der Spezialteilung der Dorfschaft Neugraben aus der 
Generalteilung der Moisburg’schen Moore“ vom 27. Juli 
1867.

4.	 Der bestellte Vertreter ist hinsichtlich der den Interes-
senten gehörenden gemeinschaftlichen Grundstücke 
gegenüber Dritten zur Alleinvertretung berechtigt. Zur 
Verfügung über die Substanz des gemeinschaftlichen 
Vermögens (Veräußerung, Auflassung, Belastung usw.) 
ist gemäß § 4 des Gesetzes betreffend die durch ein Aus-
einandersetzungsverfahren begründeten gemeinschaft
lichen Angelegenheiten vom 2. April 1867 die Genehmi-
gung des Bezirksamtes Harburg erforderlich.

5.	 Sämtliche bisherige Vertreterbestellungen für den unter 
3. aufgeführten Rezess werden gleichzeitig aufgehoben.

6.	 Etwaige Einwendungen sind innerhalb eines Monats 
beim Bezirksamt Harburg – Rechtsamt –, Harburger 
Rathausplatz 1, 21073 Hamburg, anzubringen.

Hamburg, den 26. September 2025

Das Bezirksamt Harburg
Amtl. Anz. S. 1901

1901



Amtl. Anz. Nr. 78Dienstag, den 7. Oktober 2025

Ungültigkeitserklärung von Dienstausweisen
Die folgenden, vom Landesbetrieb Straßen, Brücken 

und Gewässer ausgestellten Dienstausweise sind mit sofor-
tiger Wirkung ungültig, da sie nicht ordnungsgemäß 
zurückgegeben wurden:

Nr. Funktion FB D.-Nr. Datum Gültigkeit

1. Zeichnerin SP 3 45116 08.12.2009 31.12.2014

2. Technische Prüfinstanz SP 30 45193 17.02.2014 28.02.2019

3. Sachbearbeiter Lichtsignalanlagen XV 44159 27.11.2007 unbefr.

4.
Bauwerksmanagement und Zustandserfassung 
von Wasserbauwerken K 4 45101 27.03.2009 31.03.2014

5. Bauingenieur K 2 44227 16.04.2008 unbefr.

6. Projektleitung Sturmflutschutz G 2 56.184  14.12.2023

7. Ingenieur für Nachtragsmanagement G 20 45215 14.04.2016 30.04.2021

8. Projektingenieur SP 3 45165 19.01.2012 31.01.2017

Hamburg, den 24. September 2025

Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer
Amtl. Anz. S. 1902

Verzeichnis der zur Abgabe von Verpflichtungserklärungen berechtigten Personen  
für die Hamburger Friedhöfe  – AöR –

Rechtlicher Rahmen

Gemäß § 10 des Gesetzes zur Errichtung der Hamburger 
Friedhöfe – Anstalt öffentlichen Rechts – (gültig ab 
16. November 2016, HmbGVBl. S. 475) und § 4 der Satzung 
der Hamburger Friedhöfe – AöR – (gültig ab Dezember 
2018), müssen Verpflichtungserklärungen, durch die die 
Hamburger Friedhöfe rechtlich gebunden werden, schrift-

lich erfolgen. Diese Erklärungen sind nur gültig, wenn sie 
entsprechend dieses Verzeichnisses, abhängig vom Net-
to-Wert des Geschäfts, unterschrieben werden:

–	 von der Geschäftsführung

–	 oder von zwei berechtigten Mitarbeitern,

–	 oder von einem berechtigten Mitarbeiter allein.

                              Netto-Wertgrenzen für Zeichnungsbefugnisse

Wertgrenze Unterzeichnende 
Personen

Erforderliche Zeichnungsbefugnis

Unabhängig von 
Wertgrenzen

1 Geschäftsführung (Alleinvertretungsrecht)

über 200.000 Euro 2 2 Berechtigte ohne Wertbegrenzung 
oder 
1 Berechtigter ohne Wertbegrenzung und 
1 Berechtigter mit Wertgrenze 200.000 Euro

über 10.000 Euro bis 
einschließlich 
200.000 Euro

2 2 Berechtigte mit Wertgrenze 200.000 Euro 
oder 
1 Berechtigter mit Wertgrenze 200.000 Euro 
und 
1 Berechtigter mit Wertgrenze 10.000 Euro

bis einschließlich 
10.000 Euro

1 1 Berechtigter mit Wertgrenze 10.000 Euro

Zeichnungsberechtigte Personen

Geschäftsführer: Carsten Helberg

Bevollmächtigte Personen

Die Geschäftsführung hat folgende Personen bevoll-
mächtigt, Verpflichtungserklärungen im Namen der Ham-
burger Friedhöfe – AöR – zu unterzeichnen. Diese Personen 

sind gemäß § 54 HGB als handlungsberechtigt für die 
genannten Unternehmensbereiche eingestuft.

Vollständig Bevollmächtigte (ohne Wertbegrenzung)
–	 Nando Rujanski: Alle Bereiche

Bis einschließlich 200.000 Euro netto
–	 Andreas Bunkus: Kunden-Management
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–	 Anja Wiebke: Kunden-Management
–	 Christoph Dittmer: Beschaffung und Logistik
–	 Hartmut Völzke: Alle Bereiche
–	 Ingo Jackstien: Alle Bereiche
–	 Amir Norouzian: Facility Management
–	 Simone Schreiber-Greve: Alle Bereiche

Bis einschließlich 10.000 Euro netto
–	 Carsten Dönges: Beschaffung und Logistik
–	 Mathew Williams: Beschaffung und Logistik
–	 Robin Lee Rulffs: Beschaffung und Logistik
–	 Stefanie Habbe: Beschaffung und Logistik
–	 Thomas Müller: Beschaffung und Logistik
–	 Yvonne Bublitz: Beschaffung und Logistik

Ermächtigte für Arbeitsverträge
–	 Christina Kuhlmann: Alle Bereiche
–	 Nando Rujanski: Alle Bereiche
–	 Simone Schreiber-Greve: Alle Bereiche

Die am 10. Dezember 2024 veröffentlichten Vertretungs-
befugnisse werden widerrufen.

Hamburg, den 19. September 2025

Hamburger Friedhöfe – AöR – 
Geschäftsführung 
Carsten Helberg

Amtl. Anz. S. 1902

Änderungen im Vollmachtsverzeichnis  
der Hamburg Port Authority, AöR

Stand: 9. Mai 2025/veröffentlicht am 30. Mai 2025/ 
Amt. Anz. Nr. 42 Seite 1000

Änderungen mit Beschluss der Geschäftsführung  
der Hamburg Port Authority vom 2. September 2025

Ziffer 3.2.2 bis 500 T€

gestrichen Doose, Hanna

neu aufgenommen Ingwersen, Lars

Ziffer 3.2.5 bis 5 T€

neu aufgenommen Hector, Mika

neu aufgenommen Köstner, Alina

neu aufgenommen Stein, Eric

Ziffer 3.3.1 Bankvollmacht

gestrichen Schmude, Erik

Ziffer 3.10 Vertretung der HPA als Gesellschafterin

gestrichen Wöhler, Dana

Hamburg, den 2. September 2025

Hamburg Port Authority
Geschäftsführung

Amtl. Anz. S. 1903

Verhandlungsverfahren

Vergabenummer: SBH VgV VV 196-25 MR

Verfahrensart: Verhandlungsverfahren

Bezeichnung des Öffentlichen Auftrags: 
Zu- und Ersatzbauten zur Erreichung der 6-Zügigkeit 
inkl. Sportanlagen für die Grundschule 
Islandstraße in Hamburg-Wandsbek

– Projektmanagementleistungen in Anlehnung an §§ 2+3 
AHO Heft Nr. 9

Leistung:�  
Die Freie und Hansestadt Hamburg hat zum 1. Januar 2013 
gemäß § 26(1) Landeshaushaltsordnung den Landesbetrieb 
SBH | Schulbau Hamburg (nachstehend SBH genannt) 
gegründet. Dieser Landesbetrieb hat die Aufgabe, Schul
immobilien unter Berücksichtigung der schulischen 
Belange nach wirtschaftlichen Grundsätzen zu planen, zu 
bauen, zu unterhalten und zu bewirtschaften und die mehr 
als 400 Schulen an die Behörde für Schule und Berufsbil-
dung (BSB) zu vermieten. Die Schulimmobilien umfassen 
sämtliche für schulische Zwecke genutzten Grundstücke 
und Gebäude der staatlichen und beruflichen Schulen. Die 
Grundstücksfläche aller allgemeinbildenden und beruf

lichen staatlichen Schulen beträgt etwa 9,1 Mio. m² und die 
Hauptnutzungsfläche etwa 3,1 Mio. m².
In dieser Tätigkeit wurde SBH mit den Zu- und Ersatzbau-
ten, der Sanierung und den Abbrüchen am Schulstandort 
Grundschule Islandstr. 25 beauftragt.
Geschätzter Auftragswert ohne MwSt: 420.000,– Euro
Ausführungsfrist voraussichtlich: 
Vertragslaufzeit ca. 61 Monate.
Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge: 
20. Oktober 2025 um 14.00 Uhr
Kontaktstelle: 
SBH | Schulbau Hamburg 
Einkauf/Vergabe 
vergabestellesbh@sbh.hamburg.de
Die Bekanntmachung sowie die Vergabeunterlagen und die 
„Fragen & Antworten“ finden Sie auf der Zentralen Veröf-
fentlichungsplattform unter: https://hamburg.de/lieferun-
gen-und-leistungen/
Hinter dem „LINK Bieterportal“ sind im Bieterportal die 
Vergabeunterlagen für die hier ausgeschriebene Leistung 
zum Download kostenfrei hinterlegt. Dort gelangen Sie 
auch in die elektronische Vergabe. Nach Registrierung im 

ANZEIGENTEIL
Behördliche Mitteilungen
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Bieterportal reichen Sie Ihre Bewerbung bitte rein elektro-
nisch ein. TEILNAHMEANTRÄGE UND ANGEBOTE 
KÖNNEN AUSSCHLIESSLICH ELEKTRONISCH 
ABGEGEBEN WERDEN.

Ein Versand der „Fragen & Antworten“ per E-Mail erfolgt 
automatisch aus der elektronischen Vergabe, sofern Sie als 
Bewerber im Bieterportal registriert sind und als solcher 
angemeldet auf die Ausschreibung zugegriffen haben.

Die Bekanntmachung sowie die „Fragen & Antworten“ 
während des öffentlichen Teilnahmewettbewerbs finden Sie 
zudem auf der Homepage des Landesbetriebes SBH | Schul-
bau Hamburg unter:	  
https://schulbau.hamburg/ausschreibungen/.

Hamburg, den 19. September 2025

Die Behörde für Finanzen und Bezirke 1174

Offenes Verfahren

Auftraggeber: SBH | Schulbau Hamburg 
unter dem Dach von Bildungsbau Hamburg

Vergabenummer: SBH VOB OV 318-25 AS

Verfahrensart: Offenes Verfahren (EU)

Bezeichnung des Öffentlichen Auftrags: 
Neubau Verwaltung und Einfeldhalle als Kompaktbau 
Bramfelder Weg 121 in 22299 Hamburg

Bauauftrag: Bramfelder Weg 121 – Metallbau

Geschätzter Auftragswert ohne MwSt: 40.000,– Euro

Ausführungsfrist voraussichtlich: 
voraussichtlicher Ausführungszeitraum: 
Beginn ca. Januar 2027; 
Fertigstellung ca. März 2027

Schlusstermin für die Einreichung der Angebote: 
22. Oktober 2025, 10.00 Uhr

Hinweis: Es ist ausschließlich die elektronische 
Angebotsabgabe zugelassen.

Kontaktstelle: 
SBH | Schulbau Hamburg 
Einkauf/Vergabe 
vergabestellesbh@sbh.hamburg.de

Die Bekanntmachung finden Sie auf der Zentralen Veröf-
fentlichungsplattform unter:	  
https://www.hamburg.de/politik-und-verwaltung/	  
ausschreibungen

Hinter dem Wort „Bieterportal“ sind die Vergabeunterlagen 
für die hier ausgeschriebene Leistung zum Download kos-
tenfrei hinterlegt.

Über das Bieterportal gelangen Sie auch in die elektroni-
sche Vergabe. Nach Anmeldung im Bieterportal können Sie 
Ihr Angebot rein elektronisch abgeben.

Sofern Sie sich nicht im Bieterportal anmelden, erhalten Sie 
die „Fragen und Antworten“ im laufenden Verfahren nicht 
direkt per E-Mail und können Ihr Angebot nicht unter-
stützt durch den Bieterassistenten elektronisch einreichen.

Es erfolgt kein Versand der Vergabeunterlagen per Post oder 
E-Mail.

Die Bekanntmachung sowie die „Fragen und Antworten“ 
während des Verfahrens finden Sie zudem auf der Home-
page von SBH | Schulbau Hamburg unter:	  
https://schulbau.hamburg

Das Eröffnungsprotokoll steht allen am Verfahren beteilig-
ten Bietern nach Öffnung der Angebote über den Bieteras-
sistenten zum eigenen Download zur Verfügung. Sie finden 

die Datei im Register „Meine Angebote“ in der Spalte 
„Dokumente“.

Hamburg, den 21. September 2025

Die Behörde für Finanzen und Bezirke 1175

Offenes Verfahren

Auftraggeber: SBH | Schulbau Hamburg 
unter dem Dach von Bildungsbau Hamburg
Vergabenummer: SBH VOB OV 319-25 SW
Verfahrensart: Offenes Verfahren (EU)
Bezeichnung des Öffentlichen Auftrags: 
Neubau Verwaltung und Einfeldhalle als Kompaktbau 
Bramfelder Weg 121 in 22299 Hamburg
Bauauftrag: Bramfelder Weg 121 – Dachabdichtung
Geschätzter Auftragswert ohne MwSt: 309.000,– Euro
Ausführungsfrist voraussichtlich: 
voraussichtlicher Ausführungszeitraum: 
Beginn ca. April 2026; 
Fertigstellung ca. Oktober 2026
Schlusstermin für die Einreichung der Angebote: 
22. Oktober 2025, 10.00 Uhr
Hinweis: Es ist ausschließlich die elektronische 
Angebotsabgabe zugelassen.
Kontaktstelle: 
SBH | Schulbau Hamburg 
Einkauf/Vergabe 
vergabestellesbh@sbh.hamburg.de
Die Bekanntmachung finden Sie auf der Zentralen Veröf-
fentlichungsplattform unter:	  
https://www.hamburg.de/politik-und-verwaltung/	  
ausschreibungen
Hinter dem Wort „Bieterportal“ sind die Vergabeunterlagen 
für die hier ausgeschriebene Leistung zum Download kos-
tenfrei hinterlegt.
Über das Bieterportal gelangen Sie auch in die elektroni-
sche Vergabe. Nach Anmeldung im Bieterportal können Sie 
Ihr Angebot rein elektronisch abgeben.
Sofern Sie sich nicht im Bieterportal anmelden, erhalten Sie 
die „Fragen und Antworten“ im laufenden Verfahren nicht 
direkt per E-Mail und können Ihr Angebot nicht unter-
stützt durch den Bieterassistenten elektronisch einreichen.
Es erfolgt kein Versand der Vergabeunterlagen per Post oder 
E-Mail.
Die Bekanntmachung sowie die „Fragen und Antworten“ 
während des Verfahrens finden Sie zudem auf der Home-
page von SBH | Schulbau Hamburg unter:	  
https://schulbau.hamburg
Das Eröffnungsprotokoll steht allen am Verfahren beteilig-
ten Bietern nach Öffnung der Angebote über den Bieteras-
sistenten zum eigenen Download zur Verfügung. Sie finden 
die Datei im Register „Meine Angebote“ in der Spalte 
„Dokumente“.

Hamburg, den 21. September 2025

Die Behörde für Finanzen und Bezirke 1176

Offenes Verfahren

Auftraggeber: SBH | Schulbau Hamburg 
unter dem Dach von Bildungsbau Hamburg
Vergabenummer: SBH VOB OV 322-25 CR
Verfahrensart: Offenes Verfahren (EU)
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Bezeichnung des Öffentlichen Auftrags: 
Neubau Verwaltung und Einfeldhalle als Kompaktbau 
Bramfelder Weg 121 in 22299 Hamburg
Bauauftrag: Bramfelder Weg 121 – Trockenbau
Geschätzter Auftragswert ohne MwSt: 152.000,– Euro
Ausführungsfrist voraussichtlich: 
voraussichtlicher Ausführungszeitraum: 
Beginn ca. August 2026; 
Fertigstellung ca. Februar 2027
Schlusstermin für die Einreichung der Angebote: 
22. Oktober 2025, 10.00 Uhr
Hinweis: Es ist ausschließlich die elektronische 
Angebotsabgabe zugelassen.
Kontaktstelle: 
SBH | Schulbau Hamburg 
Einkauf/Vergabe 
vergabestellesbh@sbh.hamburg.de
Die Bekanntmachung finden Sie auf der Zentralen Veröf-
fentlichungsplattform unter:	  
https://www.hamburg.de/politik-und-verwaltung/	  
ausschreibungen
Hinter dem Wort „Bieterportal“ sind die Vergabeunterlagen 
für die hier ausgeschriebene Leistung zum Download kos-
tenfrei hinterlegt.
Über das Bieterportal gelangen Sie auch in die elektroni-
sche Vergabe. Nach Anmeldung im Bieterportal können Sie 
Ihr Angebot rein elektronisch abgeben.
Sofern Sie sich nicht im Bieterportal anmelden, erhalten Sie 
die „Fragen und Antworten“ im laufenden Verfahren nicht 
direkt per E-Mail und können Ihr Angebot nicht unter-
stützt durch den Bieterassistenten elektronisch einreichen.
Es erfolgt kein Versand der Vergabeunterlagen per Post oder 
E-Mail.
Die Bekanntmachung sowie die „Fragen und Antworten“ 
während des Verfahrens finden Sie zudem auf der Home-
page von SBH | Schulbau Hamburg unter:	  
https://schulbau.hamburg
Das Eröffnungsprotokoll steht allen am Verfahren beteilig-
ten Bietern nach Öffnung der Angebote über den Bieteras-
sistenten zum eigenen Download zur Verfügung. Sie finden 
die Datei im Register „Meine Angebote“ in der Spalte 
„Dokumente“.

Hamburg, den 21. September 2025

Die Behörde für Finanzen und Bezirke 1177

Offenes Verfahren

Auftraggeber: SBH | Schulbau Hamburg 
unter dem Dach von Bildungsbau Hamburg
Vergabenummer: SBH VOB OV 334-25 AS
Verfahrensart: Offenes Verfahren (EU)
Bezeichnung des Öffentlichen Auftrags: 
Neubau Verwaltung und Einfeldhalle als Kompaktbau 
Bramfelder Weg 121 in 22299 Hamburg
Bauauftrag: Bramfelder Weg 121 – Blitzschutz
Geschätzter Auftragswert ohne MwSt: 24.000,– Euro
Ausführungsfrist voraussichtlich: 
voraussichtlicher Ausführungszeitraum: 
Beginn schnellstmöglich nach Beauftragung; 
Fertigstellung ca. Juni 2027
Schlusstermin für die Einreichung der Angebote: 
23. Oktober 2025, 10.00 Uhr

Hinweis: Es ist ausschließlich die elektronische 
Angebotsabgabe zugelassen.

Kontaktstelle: 
SBH | Schulbau Hamburg 
Einkauf/Vergabe 
vergabestellesbh@sbh.hamburg.de

Die Bekanntmachung finden Sie auf der Zentralen Veröf-
fentlichungsplattform unter:	  
https://www.hamburg.de/politik-und-verwaltung/	  
ausschreibungen

Hinter dem Wort „Bieterportal“ sind die Vergabeunterlagen 
für die hier ausgeschriebene Leistung zum Download kos-
tenfrei hinterlegt.

Über das Bieterportal gelangen Sie auch in die elektroni-
sche Vergabe. Nach Anmeldung im Bieterportal können Sie 
Ihr Angebot rein elektronisch abgeben.

Sofern Sie sich nicht im Bieterportal anmelden, erhalten Sie 
die „Fragen und Antworten“ im laufenden Verfahren nicht 
direkt per E-Mail und können Ihr Angebot nicht unter-
stützt durch den Bieterassistenten elektronisch einreichen.

Es erfolgt kein Versand der Vergabeunterlagen per Post oder 
E-Mail.

Die Bekanntmachung sowie die „Fragen und Antworten“ 
während des Verfahrens finden Sie zudem auf der Home-
page von SBH | Schulbau Hamburg unter:	  
https://schulbau.hamburg

Das Eröffnungsprotokoll steht allen am Verfahren beteilig-
ten Bietern nach Öffnung der Angebote über den Bieteras-
sistenten zum eigenen Download zur Verfügung. Sie finden 
die Datei im Register „Meine Angebote“ in der Spalte 
„Dokumente“.

Hamburg, den 23. September 2025

Die Behörde für Finanzen und Bezirke 1178

Öffentliche Ausschreibung

Auftraggeber: SBH | Schulbau Hamburg 
unter dem Dach von Bildungsbau Hamburg

Vergabenummer: SBH VOB ÖA 153-25 SW

Verfahrensart: Öffentliche Ausschreibung

Bezeichnung des Öffentlichen Auftrags: 
Sanierung der Siele und Außenanlagen 
Arnkielstraße 2 in 22769 Hamburg

Bauauftrag: Arnkielstraße 2 – Sielsanierung

Geschätzter Auftragswert ohne MwSt: 369.000,– Euro

Ausführungsfrist voraussichtlich: 
voraussichtlicher Ausführungszeitraum: 
Beginn schnellstmöglich nach Beauftragung; 
Fertigstellung ca. Dezember 2025

Schlusstermin für die Einreichung der Angebote: 
15. Oktober 2025, 10.00 Uhr

Hinweis: Es ist ausschließlich die elektronische 
Angebotsabgabe zugelassen.

Kontaktstelle: 
SBH | Schulbau Hamburg 
Einkauf/Vergabe 
vergabestellesbh@sbh.hamburg.de

Die Bekanntmachung finden Sie auf der Zentralen Veröf-
fentlichungsplattform unter:	  
https://www.hamburg.de/politik-und-verwaltung/	  
ausschreibungen
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Hinter dem Wort „Bieterportal“ sind die Vergabeunterlagen 
für die hier ausgeschriebene Leistung zum Download kos-
tenfrei hinterlegt.

Über das Bieterportal gelangen Sie auch in die elektroni-
sche Vergabe. Nach Anmeldung im Bieterportal können Sie 
Ihr Angebot rein elektronisch abgeben.

Sofern Sie sich nicht im Bieterportal anmelden, erhalten Sie 
die „Fragen und Antworten“ im laufenden Verfahren nicht 
direkt per E-Mail und können Ihr Angebot nicht unter-
stützt durch den Bieterassistenten elektronisch einreichen.

Es erfolgt kein Versand der Vergabeunterlagen per Post oder 
E-Mail.

Die Bekanntmachung sowie die „Fragen und Antworten“ 
während des Verfahrens finden Sie zudem auf der Home-
page von SBH | Schulbau Hamburg unter:	  
https://schulbau.hamburg

Das Eröffnungsprotokoll steht allen am Verfahren beteilig-
ten Bietern nach Öffnung der Angebote über den Bieteras-
sistenten zum eigenen Download zur Verfügung. Sie finden 
die Datei im Register „Meine Angebote“ in der Spalte 
„Dokumente“.

Hamburg, den 24. September 2025

Die Behörde für Finanzen und Bezirke 1179

Offenes Verfahren

1	 Beschaffer

1.1	 Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: Universität Hamburg

Art des öffentlichen Auftraggebers: Körperschaften 
des öffentlichen Rechts auf Landesebene

Haupttätigkeiten des öffentlichen Auftraggebers: 
Bildung

1.1	 Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: Universität Hamburg – 
Strategischer Einkauf

Art des öffentlichen Auftraggebers: Körperschaften 
des öffentlichen Rechts auf Landesebene

Haupttätigkeiten des öffentlichen Auftraggebers: 
Bildung

2	 Verfahren

2.1	 Verfahren

Titel: Medientechnik für den Campus Schlüter-
straße

Beschreibung: Die Universität Hamburg (im Fol-
genden „UHH“) ist als Exzellenzuniversität mit 
mehr als 43.000 Studierenden und ca. 6.000 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern eine der forschungs-
stärksten Universitäten Deutschlands und gleich-
zeitig eine der größten Ausbildungseinrichtungen 
Norddeutschlands. Mit ihrem Konzept der „Flags-
hip University“ in der Metropolregion Hamburg 
pflegt sie innovative und kooperative Verbindun-
gen zu wissenschaftlichen und außerwissenschaft
lichen Partnern. Sie produziert für den Standort – 
aber auch national und international – die zukunfts-
gerichteten gesellschaftlichen Güter Bildung, 
Erkenntnis und Austausch von Wissen unter dem 
Leitziel der Nachhaltigkeit.

Das ehemalige Fernmeldeamt (im Folgenden 
„FMA“) in der Schlüterstraße in Hamburg-Rother-
baum wird zu dem modernen Wissenschafts- und 

Universitätscampus Campus Schlüterstraße umge-
baut.
Das denkmalgeschützte Gebäude aus dem frühen 
20. Jahrhundert wird umfassend saniert, entkernt 
und durch Neubauten sowie Überdachungen der 
Innenhöfe ergänzt.
Dieses Gebäude liegt nicht nur unmittelbar am 
Hauptcampus Von-Melle-Park, es ist zusätzlich mit 
dem Von-Melle-Park 8 verbunden. In Zukunft 
werden der Universität Hamburg im historischen 
FMA rund 15.200 Quadratmeter Nutzfläche für 
Büroräume, Lehrräume und Labore für die Geis-
tes-, Sozial- und Lebenswissenschaften zur Verfü-
gung stehen. Zu den zukünftigen Nutzern dieses 
„Humanities Research Center“ gehören u. a. die 
Psychologie, der Exzellenzcluster „Understanding 
Written Artefacts“ sowie mehrere Kollegforscher-
gruppen.
Die UHH hat die Flächen für 30 Jahre angemietet. 
Der Einzug der Universität und der Partnerinstitu-
tionen ist zum Sommersemester 2026 geplant. Mit 
der Realisierung dieses Projekts entsteht eines der 
größten Wissenschaftszentren Hamburgs, das den 
Geistes- und Sozialwissenschaften eine gemein-
same und zukunftsorientierte Heimat bietet.
Mit diesem Bauvorhaben beschreitet die UHH 
neue Wege im Bereich der Medientechnik.
Diverse Räume werden mit der AV-over-IP-Techno-
logie (nachfolgend AVoIP) auf 1 Gbit/s-Basis ausge-
stattet, um eine zukunftssichere, skalierbare und 
flexible Signalverteilung zu ermöglichen. Lehr- 
und Veranstaltungsräume werden so konzipiert, 
dass Präsenz- und Hybridformate in gleichem 
Maße und auf höchstem technischem Niveau umge-
setzt werden können. Diese medientechnische Inf-
rastruktur erlaubt die nahtlose Integration von 
Video-, Audio- und Streaming-Lösungen, sodass 
Lehrveranstaltungen sowohl vor Ort als auch 
online in Echtzeit erlebbar sind. Ergänzt wird dies 
durch medientechnische Steuerungssysteme, die 
eine einfache und intuitive Nutzung durch das 
Lehrpersonal sowie die Studierenden ermöglichen.
Gegenstand des Verfahrens ist die Beschaffung von 
Medientechnik zur medientechnischen Einrich-
tung von einem Hörsaal und ca. 48 Lehrräumen. 
Das Projekt umfasst die Lieferung, Montage, Inbe-
triebnahme, Konfiguration und Anpassung der 
Programmierung der Medientechnik.
Kennung des Verfahrens:�  
8af2d62c-1b6f-4de0-a4a6-6783eb8e1755
Interne Kennung: UHH_2025057_OV
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren: nein

2.1.1	 Zweck
Art des Auftrags: Lieferungen
Hauptklassifizierungscode (cpv): 32000000�  
Rundfunk- und Fernsehgeräte, Kommunikations- 
und Fernmeldeanlagen und Zubehör
Zusätzlicher Klassifizierungscode (cpv): 31730000 
Elektrotechnische Ausstattung

2.1.2	 Erfüllungsort Ort: Hamburg
Postleitzahl: 20148
NUTS-3-Code: Hamburg (DE600)
Land: Deutschland
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2.1.3	 Wert

Geschätzter Wert ohne MwSt.: 0 Euro

2.1.4	 Allgemeine Informationen Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

vgv –

2.1.6	 Ausschlussgründe

Quellen der Ausschlussgründe: Bekanntmachung

Rein nationale Ausschlussgründe: Gemäß § 123, 
124 GWB, § 57, 42 Abs. 1 VgV und § 16 VOB/A

5	 Los

5.1	 Interne Referenz-ID Los: LOT-0001

Titel: Medientechnik für den Campus Schlüter-
straße

Beschreibung: Die Universität Hamburg (im Fol-
genden „UHH“) ist als Exzellenzuniversität mit 
mehr als 43.000 Studierenden und ca. 6.000 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern eine der forschungs-
stärksten Universitäten Deutschlands und gleich-
zeitig eine der größten Ausbildungseinrichtungen 
Norddeutschlands. Mit ihrem Konzept der „Flags-
hip University“ in der Metropolregion Hamburg 
pflegt sie innovative und kooperative Verbindun-
gen zu wissenschaftlichen und außerwissenschaft
lichen Partnern. Sie produziert für den Standort 
– aber auch national und international – die 
zukunftsgerichteten gesellschaftlichen Güter Bil-
dung, Erkenntnis und Austausch von Wissen unter 
dem Leitziel der Nachhaltigkeit.

Das ehemalige Fernmeldeamt (im Folgenden 
„FMA“) in der Schlüterstraße in Hamburg-Rother-
baum wird zu dem modernen Wissenschafts- und 
Universitätscampus Campus Schlüterstraße umge-
baut.

Das denkmalgeschützte Gebäude aus dem frühen 
20. Jahrhundert wird umfassend saniert, entkernt 
und durch Neubauten sowie Überdachungen der 
Innenhöfe ergänzt.

Dieses Gebäude liegt nicht nur unmittelbar am 
Hauptcampus Von-Melle-Park, es ist zusätzlich mit 
dem Von-Melle-Park 8 verbunden. In Zukunft 
werden der Universität Hamburg im historischen 
FMA rund 15.200 Quadratmeter Nutzfläche für 
Büroräume, Lehrräume und Labore für die Geis-
tes-, Sozial- und Lebenswissenschaften zur Verfü-
gung stehen. Zu den zukünftigen Nutzern dieses 
„Humanities Research Center“ gehören u. a. die 
Psychologie, der Exzellenzcluster „Understanding 
Written Artefacts“ sowie mehrere Kollegforscher-
gruppen.

Die UHH hat die Flächen für 30 Jahre angemietet. 
Der Einzug der Universität und der Partnerinstitu-
tionen ist zum Sommersemester 2026 geplant. Mit 
der Realisierung dieses Projekts entsteht eines der 
größten Wissenschaftszentren Hamburgs, das den 
Geistes- und Sozialwissenschaften eine gemein-
same und zukunftsorientierte Heimat bietet.

Mit diesem Bauvorhaben beschreitet die UHH 
neue Wege im Bereich der Medientechnik.

Diverse Räume werden mit der AV-over-IP-Techno-
logie (nachfolgend AVoIP) auf 1 Gbit/s-Basis ausge-
stattet, um eine zukunftssichere, skalierbare und 
flexible Signalverteilung zu ermöglichen. Lehr- 
und Veranstaltungsräume werden so konzipiert, 
dass Präsenz- und Hybridformate in gleichem 

Maße und auf höchstem technischem Niveau um
gesetzt werden können. Diese medientechnische 
Infrastruktur erlaubt die nahtlose Integration von 
Video-, Audio- und Streaming-Lösungen, sodass 
Lehrveranstaltungen sowohl vor Ort als auch 
online in Echtzeit erlebbar sind. Ergänzt wird dies 
durch medientechnische Steuerungssysteme, die 
eine einfache und intuitive Nutzung durch das 
Lehrpersonal sowie die Studierenden ermöglichen.
Gegenstand des Verfahrens ist die Beschaffung von 
Medientechnik zur medientechnischen Einrich-
tung von einem Hörsaal und ca. 48 Lehrräumen. 
Das Projekt umfasst die Lieferung, Montage, Inbe-
triebnahme, Konfiguration und Anpassung der 
Programmierung der Medientechnik.
Interne Kennung:�  
c5f9b0b5-6443-488f-9681-5e9ad24f6cfd

5.1.1	 Zweck
Art des Auftrags: Lieferungen
Hauptklassifizierungscode (cpv): 32000000�  
Rundfunk- und Fernsehgeräte, Kommunikations- 
und Fernmeldeanlagen und Zubehör
Zusätzlicher Klassifizierungscode (cpv): 31730000 
Elektrotechnische Ausstattung

5.1.2	 Erfüllungsort Ort: Hamburg
Postleitzahl: 20148
NUTS-3-Code: Hamburg (DE600)
Land: Deutschland
Zusätzliche Angaben zum Erfüllungsort:

5.1.3	 Geschätzte Dauer
	 Sonstige Angaben zur Dauer: Unbekannt
5.1.6	 Allgemeine Informationen

Vorbehaltene Teilnahme: Teilnahme ist nicht vor-
behalten. Auftragsvergabeprojekt nicht aus 
EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen 
über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
Diese Auftragsvergabe ist besonders auch geeignet 
für kleinste, kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU): nein

5.1.7	 Strategische Auftragsvergabe
Art der strategischen Beschaffung: Keine strategi-
sche Beschaffung

5.1.9	 Eignungskriterien
Quellen der Auswahlkriterien: Bekanntmachung
Kriterium: Andere wirtschaftliche oder finanzielle 
Anforderungen Beschreibung: Gemäß § 56 VgV. 
Mögliche Hinweise des Auftraggebers in den Verga-
beunterlagen sind zu beachten. Für die Eignung 
des Auftragnehmers sind die Angaben in der Unter-
lage Erklärungen über die Eignung und Auftrags-
durchführung verpflichtend auszufüllen und zu 
beachten, diese beinhalten u. a.: a) Eignung zur 
Berufsausübung: Angaben zur Präqualifizierung 
und/oder Angaben für Register abfragen aus dem 
Gewerbezentralregister bzw. aus dem Register zum 
Schutz des fairen Wettbewerbs; Angaben zur Fach-
kunde z. B. über Eintragungen in das Berufs-oder 
Handelsregister. b) Eignung zur wirtschaftlichen 
und finanziellen Leistungsfähigkeit: Erklärung 
über die zur Leistungsausführung erforderlichen 
wirtschaftlichen und finanziellen Kapazitäten zu 
verfügen und auf Verlangen geeignete Unterlagen 
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als Nachweis vorzulegen; Umsatz der letzten drei 
abgeschlossenen Geschäftsjahre. c)Eignung zur 
technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit: 
Erklärung über die erforderlichen personellen und 
technischen Mittel sowie über ausreichend Erfah-
rung zu verfügen, um den Auftrag in der geforder-
ten Qualität auszuführen; Referenzen über ver-
gleichbare Leistungen.

5.1.10	 Zuschlagskriterien Kriterium:
Art: Preis
Bezeichnung: Preis
Beschreibung: Preis
Kategorie des Schwellen-Zuschlagskriteriums: 
Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 40
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Leistungsbewertung gemäß Kriteri-
enkatalog
Beschreibung:

https://fbhh- evergabe.web.hamburg.de/ 
evergabe.bieter/api/supplier/external/subproject/

e86e4d9e- 8ff5-4acf-898b-92560dd8b045/ 
awardcriteria

Kategorie des Schwellen-Zuschlagskriteriums: 
Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 60

5.1.11	 Auftragsunterlagen
Verbindliche Sprachfassung der Vergabeunterla-
gen: Deutsch
Frist für die Anforderung zusätzlicher Informatio-
nen: 20/10/2025 09:00 +02:00
Internetadresse der Auftragsunterlagen:

https://fbhh- evergabe.web.hamburg.de/ 
evergabe.bieter/api/supplier/external/deeplink/ 

subproject/e86e4d9e- 8ff5-4acf-898b-92560dd8b045
5.1.12	 Bedingungen für die Auftragsvergabe Bedingungen 

für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Adresse für die Einreichung:

https://fbhh- evergabe.web.hamburg.de/ 
evergabe.bieter/api/supplier/external/deeplink/ 

subproject/e86e4d9e- 8ff5-4acf-898b-92560dd8b045
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahme
anträge eingereicht werden können:
Deutsch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Nebenangebote: Nicht zulässig
Die Bieter können mehrere Angebote einreichen: 
Zulässig
Frist für den Eingang der Angebote: 30/10/2025 
09:00 +01:00
Frist, bis zu der das Angebot gültig sein muss: 
60 Tag
Informationen, die nach Ablauf der Einreichungs-
frist ergänzt werden können:
Die Nachforderung von Erklärungen, Unterlagen 
und Nachweisen ist nicht ausgeschlossen.
Zusätzliche Informationen: Gemäß § 56 Abs. 2 VgV, 
§ 51 Abs. 2 SektVO, § 16a Abs. 1 VOB/A-EU. Mög

liche Hinweise des Auftraggebers in den Vergabe
unterlagen sind zu beachten.
Auftragsbedingungen:
Die Auftragsausführung ist bestimmten Auftrag-
nehmern vorbehalten: Nein
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Aufträge werden elektronisch erteilt: ja
Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja

5.1.15	 Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungs-
system:
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16	 Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprü-
fung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer bei der 
Behörde für Finanzen und Bezirke
Informationen über die Überprüfungsfristen: Es 
wird auf § 160Abs.3GWB hingewiesen. Ein Antrag 
ist demnach unzulässig, soweit 1. der Antragsteller-
den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevor-
schriften vor Einreichendes Nachprüfungsantrags 
erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht 
innerhalbeiner Frist von zehn Kalendertagen 
gerügt hat; der Ablauf der Frist nach 
§ 134Absatz2GWB bleibt unberührt, 2. Verstöße 
gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der 
Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens 
bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung 
benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebots-
abgabegegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 
3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in 
den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spä-
testens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftrag-
geber gerügtwerden, 4.mehr als 15Kalendertage 
nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, 
einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen 
sind.
Organisation, die zusätzliche Informationen über 
das Vergabeverfahren bereitstellt: Universität Ham-
burg – Strategischer Einkauf
Organisation, die weitere Informationen für die 
Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Vergabekam-
mer bei der Behörde für Finanzen und Bezirke

8	 Organisationen
8.1	 ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: Universität Hamburg
Identifikationsnummer:�  
eda1348a-8bb6-49d9-b8ca-d771eb9e0cc1
Abteilung: Strategischer Einkauf
Postanschrift: Mittelweg 124
Ort: Hamburg
Postleitzahl: 20148
NUTS-3-Code: Hamburg (DE600)
Land: Deutschland
Kontaktstelle: Strategischer Einkauf
E-Mail: strategischereinkauf@uni-hamburg.de
Telefon: +49 40428382361
Fax: +49 40239520803

1908



Amtl. Anz. Nr. 78 Dienstag, den 7. Oktober 2025

Internet-Adresse: https://uni-hamburg.de/
Rollen dieser Organisation: Beschaffer

8.1	 ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Universität Hamburg – 
Strategischer Einkauf
Identifikationsnummer:�  
0c2e47ca-4082-44a8-a903-e3a2a8b19d0d
Abteilung: Strategischer Einkauf
Postanschrift: Mittelweg 124
Ort: Hamburg
Postleitzahl: 20148
NUTS-3-Code: Hamburg (DE600)
Land: Deutschland
Kontaktstelle: Strategischer Einkauf
E-Mail: strategischereinkauf@uni-hamburg.de
Telefon: +49 40428382361
Fax: +49 40239520803
Internet-Adresse: http://www.uni-hamburg.de/
Rollen dieser Organisation: Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über 
das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1	 ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer bei der 
Behörde für Finanzen und Bezirke
Identifikationsnummer:�  
fc2a82a7-8962-48a4-bf78-45738e80fa10
Abteilung: Rechts- und Abgabenabteilung

Postanschrift: Postfach 30 17 41

Ort: Hamburg

Postleitzahl: 20306

NUTS-3-Code: Hamburg (DE600)

Land: Deutschland

Kontaktstelle: Rechts- und Abgabenabteilung

E-Mail: vergabekammer@fb.hamburg.de

Telefon: +49 40428231690

Fax: +49 40427923080

Internet-Adresse: https://www.hamburg.de/behoer-
denfinder/info/11725152/

Rollen dieser Organisation: Überprüfungsstelle

Organisation, die weitere Informationen für die 
Nachprüfungsverfahren bereitstellt

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung:�  
7cc2ed7d-fa1a-438f-b434-870b059cc98d – 01

Formulartyp: Wettbewerb

Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzes
sionsbekanntmachung – Standardregelung

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 
29/09/2025 11:16 +02:00

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell 
verfügbar ist: Deutsch

Hamburg, den 30. September 2025

 Universität Hamburg 1180
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Stand am Stand am
31.12.2024 31.12.2023

EUR EUR

A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene Software 983.909,00 1.120.494,00

II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten

einschließlich der Bauten auf fremden 
Grundstücken 734.875.065,33 628.568.837,45

2. Andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung 11.452.964,80 6.691.216,80

3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 122.770.150,41 63.583.225,23
869.098.180,54 698.843.279,48

III. Finanzanlagen
1. Geschäftsguthaben bei Genossenschaften 428.976,19 428.976,19
2. Rückdeckungsansprüche aus Versorgungsleistungen 157.120.142,00 164.793.206,00

157.549.118,19 165.222.182,19
1.027.631.207,73 865.185.955,67

B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 524.002,43 1.510.510,46
2. Unfertige Leistungen 5.700.587,03 4.093.321,69

6.224.589,46 5.603.832,15

II. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände   

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 56.132.900,96 56.045.992,34
2. Forderungen gegen den Träger der Anstalt

öffentlichen Rechts 225.299.178,10 120.688.342,90
3. Sonstige Vermögensgegenstände 1.967.635,67 1.013.270,19

283.399.714,73 177.747.605,43

III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 67.984.645,72 26.664.711,89
357.608.949,91 210.016.149,47

C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.420.496,42 172.919,25

1.386.660.654,06 1.075.375.024,39

Bilanz der F&W Fördern & Wohnen AöR, Hamburg,

zum 31. Dezember 2024

 A k t i v a

F&W Fördern & Wohnen AöR
Bilanz zum 31. Dezember 2024
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Stand am Stand am
31.12.2024 31.12.2023

EUR EUR

A. Eigenkapital
I. Stammkapital 10.000.000,00 10.000.000,00
II. Kapitalrücklage 125.921.418,58 25.921.418,58
III. Gewinnrücklagen 37.499.162,66 38.073.948,17
IV. Bilanzgewinn (Vj. Bilanzverlust) 10.857.537,75 -574.785,51

184.278.118,99 73.420.581,24

B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen
zur Finanzierung des Sachanlagevermögens

1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln
für Investitionen 86.831.737,04 89.203.685,04

2. Sonderposten für bedingt rückzahlungspflichtige 
Spenden zum Anlagevermögen 113.188,00 121.546,00

86.944.925,04 89.325.231,04

C. Rückstellungen
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche 

Verpflichtungen 197.548.734,00 203.540.633,00
2. Sonstige Rückstellungen 89.763.285,07 85.372.770,57

287.312.019,07 288.913.403,57

D. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 705.692.467,70 506.899.726,02
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und

Leistungen 37.638.451,15 38.098.861,93
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger der Anstalt

öffentlichen Rechts 43.237.439,30 48.670.537,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten 22.436.634,64 13.542.703,13

809.004.992,79 607.211.828,08

E. Rechnungsabgrenzungsposten 19.120.598,17 16.503.980,46

1.386.660.654,06 1.075.375.024,39

 P a s s i v a

F&W Fördern & Wohnen AöR
Bilanz zum 31. Dezember 2024
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2 0 2 4 2 0 2 3

EUR EUR

1. Umsatzerlöse
a) Erlöse aus Eingliederungshilfen (BSHG) 21.516.850,32 20.908.142,88
b) Zuschüsse, Benutzergebühren und Mieten 714.743.261,02 626.808.867,85
c) Übrige Umsatzerlöse 13.314.847,02 4.326.355,72

749.574.958,36 652.043.366,45

2. Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen 1.607.265,34 875.726,18
3. Sonstige betriebliche Erträge 15.313.924,40 23.435.938,03
4. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-
stoffe und für bezogene Waren 49.956.013,49 53.735.294,50

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 437.573.621,55 412.239.728,71
487.529.635,04 465.975.023,21

5. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 103.779.746,29 87.751.831,08
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für 
Altersversorgung 23.402.579,08 17.353.515,69
- davon für Altersversorgung: EUR 2.063.079,72

(Vj. EUR 895.352,91)
127.182.325,37 105.105.346,77

6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-
gegenstände des Anlagevermögens und
Sachanlagen 78.823.240,06 48.811.512,46

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 44.337.044,58 40.021.673,15
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 7.425.599,79 5.182.966,04

- davon aus der Auf-/Abzinsung: EUR 6.438.999,40
(Vj. EUR 4.626.978,84)

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 24.372.910,56 21.388.184,88
- davon aus der Aufzinsung: EUR 6.092.079,40

(Vj. EUR 10.609.065,69)

10. Ergebnis nach Steuern 11.676.592,28 236.256,23

11. Sonstige Steuern 819.054,53 811.041,74

12. Jahresüberschuss (Vj. Jahresfehlbetrag) 10.857.537,75 -574.785,51

13. Verlustvortrag (Vj. Gewinnvortrag) -574.785,51 171.485,02

14. Entnahme aus den Gewinnrücklagen 574.785,51 0,00

15. Einstellung in die Gewinnrücklagen 0,00 -171.485,02
16. Bilanzgewinn (Vj. Bilanzverlust) 10.857.537,75 -574.785,51

Gewinn- und Verlustrechnung

der F&W Fördern & Wohnen AöR, Hamburg,

für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024
F&W Fördern & Wohnen AöR

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024
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A.	 ALLGEMEINE ANGABEN

Die AöR wurde zum 1. August 1997 errichtet.

Grundlage der AöR ist das Gesetz über die Anstalt öffent-
lichen Rechts F&W Fördern & Wohnen (FWG); zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 7. März 2017. Die Änderung 
berücksichtigte im Wesentlichen die Erweiterung der 
Geschäftsfelder um die Bereitstellung von öffentlich geför-
derten Wohnungen.

Die Freie und Hansestadt Hamburg (FHH) haftet gemäß 
§ 3 Abs. 2 FWG für die Verbindlichkeiten der Anstalt als 
Gewährträgerin unbeschränkt, wenn und soweit eine 
Befriedigung aus dem Vermögen der Anstalt nicht zu erlan-
gen ist. Außerdem hat die FHH nach § 3 Abs. 3 FWG 
sicherzustellen, dass die Anstalt für die Dauer ihres Beste-
hens als Einrichtung funktionsfähig bleibt.

Gemäß § 15 (2) FWG stellt die Anstalt ihren Jahres- 
abschluss nach den handelsrechtlichen Vorschriften für 
große Kapitalgesellschaften auf.

B.	 BILANZIERUNGS- UND�  
BEWERTUNGSMETHODEN

1.	 Angaben zu Inhalt und Gliederung�  
des Jahresabschlusses

Die Gliederung und der Ausweis des Jahresabschlusses 
erfolgen nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches 
(HGB) für große Kapitalgesellschaften und dem Gesetz 
über die Anstalt öffentlichen Rechts F&W Fördern & 
Wohnen AöR (FWG). Die Gewinn- und Verlustrech-
nung wird nach dem Gesamtkostenverfahren § 275 HGB 
gegliedert.

Die Bilanz ist unverändert gemäß § 265 Abs. 5 und 6 
HGB um die Posten Geschäftsguthaben bei Genossen-
schaften, Rückdeckungsansprüche aus Versorgungsleis-
tungen, Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisun-
gen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens sowie 
Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem 
Träger der Anstalt öffentlichen Rechts ergänzt.

2.	 Angewandte Bilanzierungs-�  
und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die 
nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmetho-
den maßgebend.

Die immateriellen Vermögensgegenstände des Anla-
gevermögens und die Sachanlagen sind zu Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten angesetzt. Abschreibun-
gen werden planmäßig nach der linearen Methode ent-
sprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer der 
Anlagen vorgenommen. Selbständig nutzbare Vermö-
gensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten mehr als 250 € (ohne Umsatzsteuer), aber 
nicht mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) betragen, 
werden im Jahr des Zugangs aktiviert und sofort abge-
schrieben. Ihr Abgang wird im Jahr des Zugangs unter-
stellt. Zugänge mit Anschaffungskosten bis 250 € (ohne 
Umsatzsteuer) werden sofort aufwandswirksam erfasst.

Die wesentlichen Anlagenklassen haben unverändert 
zum Vorjahr die folgenden Nutzungsdauern. Bei Bauten 
auf fremden Grund bzw. Mietereinbauten werden bei 
der Nutzungsdauerschätzung die Laufzeiten der zugrun-
deliegenden Pacht- und Mietverträge berücksichtigt.

Bauten auf eigenem Grund: �  
im Wesentlichen� 30 bis 50 Jahre

Bauten auf fremdem Grund:�  
im Wesentlichen� 2 bis 24 Jahre

Mietereinbauten:� bis 15 Jahre

Die Anlagen im Bau werden mit den bis zum Bilanz-
stichtag angefallenen Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten aktiviert. Außerplanmäßige Abschreibungen auf 
das Anlagevermögen werden vorgenommen, wenn eine 
dauerhafte Wertminderung erkennbar ist.

Der Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen 
zur Finanzierung des Sachanlagevermögens wird 
entsprechend der jährlichen Abschreibungen und Buch-
wertabgänge der damit finanzierten Gegenstände des 
Sachanlagevermögens ertragswirksam aufgelöst. In 
Höhe der noch nicht verwendeten Zuwendungen und 
Spenden werden entsprechende Verbindlichkeiten 
gebildet. Die Zusammensetzung und Entwicklung der 
Zuwendungen aus öffentlicher Förderung ist dem För-
dernachweis zu entnehmen, der in diesem Anhang ent-
halten ist.

Die innerhalb der Finanzanlagen ausgewiesenen Rück-
deckungsansprüche aus Versorgungsleistungen betref-
fen zukünftige Erstattungen des Hamburgischen Versor-
gungsfonds AöR (HVF) und anderer Dienststellen der 
FHH für von F&W zu leistende Versorgungszahlungen. 
Die bilanzierten Ansprüche stehen im Zusammenhang 
mit den gebildeten Pensionsrückstellungen und betref-
fen Anwartschaften der Personen, die vor dem 01.08.1997 
bei der Rechtsvorgängerin der F&W beschäftigt waren, 
in dem Umfang, wie sie bis zum 31.12.2005 entstanden 
sind, soweit sie nach dem 01.01.2006 fällig werden (Ver-
sorgungsaltlasten).

Sofern und soweit F&W Ansprüche auf Erstattung der 
Zahlung der vorgenannten Versorgungsaltlasten gegen 
Dritte zustehen, sind diese auf die Erstattungsverpflich-
tung des HVF anzurechnen. Zahlungen zur Erfüllung 
der Ansprüche werden als Abgang erfolgsneutral erfasst. 
Die Differenz zwischen dem um Abgänge verminderten 
Anfangsbestand und dem gutachterlich festgestellten 
Endbestand wird ertragswirksam als Zugang zu den 
Rückdeckungsansprüchen unter dem Personalaufwand 
ausgewiesen. Ergibt sich ein Minderbestand, wird der 
Abgang ebenfalls unter dem Personalaufwand ausgewie-
sen.

Die Ansprüche zum 31.12.2024 sind analog zur Bewer-
tung der Pensionsrückstellungen nach versicherungs-
mathematischen Grundsätzen unter Anwendung eines 
Zinssatzes von 1,90 % (Vorjahr 1,82 %), Tarifsteigerun-
gen von 2,5 % p.a. in den Jahren 2025/2026 und 2,0 % p.a. 
ab 2027 sowie einer Rentenanpassung von 1,0 % p.a. 
(Vorjahr 1,0 % p.a.) mit dem Barwert bewertet. Die 
Rückdeckungsansprüche wurden, analog zu den Pen
sionsrückstellungen, mit dem 10-Jahres-Durchschnitts-
zinssatz bewertet.

Die Geschäftsguthaben bei Genossenschaften werden 
zu Anschaffungskosten aktiviert.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und die unfertigen 
Leistungen werden zu Anschaffungskosten angesetzt. 
Die unfertigen Leistungen betreffen die noch nicht 
abgerechneten Betriebskosten für das Geschäftsjahr 
2024.

F&W Fördern & Wohnen AöR
Anhang zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2024
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Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 
werden zu Anschaffungskosten (i. d. R. zum Nennwert) 
abzüglich notwendiger Wertberichtigungen angesetzt. 
Der Ansatz der übrigen Vermögensgegenstände des 
Umlaufvermögens erfolgt zu Anschaffungskosten (i. d. 
R. mit dem Nennwert).

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ent-
halten in Höhe von 55,0 Mio. € (Vorjahr 55,2 Mio. €) 
Gebührenforderungen gegen Bewohner, die nach der 
Gebührenordnung für die öffentlich veranlasste Unter-
bringung erhoben werden. Ausfälle dieser Forderungen 
werden der Anstalt durch den Träger erstattet, so dass es 
sich nach wirtschaftlichen Maßstäben insoweit um ver-
sicherte Forderungen handelt. Diese unterliegen aus 
Sicht der Anstalt insofern keinem Werthaltigkeitsrisiko.

Leistungen werden gegen den Träger der Anstalt bele-
gungsabhängig auf Grundlage von festgesetzten Kosten-
sätzen, auf Basis von vereinbarten Pauschalen/Budgets, 
unmittelbar in Höhe der entstandenen Aufwendungen 
oder über das Trägerbudget abgerechnet.

Die Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstitu-
ten werden mit dem Nominalwert angesetzt.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält Aus-
gaben vor dem Bilanzstichtag, die Aufwand für eine 
bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen. Die 
Auflösung erfolgt entsprechend der zugrundeliegenden 
Laufzeiten.

Das Stammkapital wird mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen 
berücksichtigen die zu passivierenden Gesamtverpflich-
tungen. Den Pensionsverpflichtungen liegt ein ver
sicherungsmathematisches Gutachten zugrunde. Die 
Verpflichtung wurde auf der Grundlage der Richttafeln 
2018 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck ermittelt. Die Pen-
sionsrückstellungen werden in Höhe des nach vernünf-
tiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfül-
lungsbetrages ermittelt, der gemäß § 253 Abs. 2 HGB mit 
einem durch die Deutsche Bundesbank bekannt gegebe-
nen Diskontierungssatz als  10-Jahres Durchschnitts-
zinssatz abgezinst wird. Der Rechnungszins wurde für 
eine pauschale Restlaufzeit von 15 Jahren angesetzt.

Der Rechnungszins beträgt zum Stichtag 1,90 % (Vor-
jahr 1,82 %). Für Tarifsteigerungen sind 2,5 % p.a. in den 
Jahren 2025/2026 und 2,0 % p.a. ab 2027 sowie eine Ren-
tenanpassung von 1,0 % p.a. zu Grunde gelegt worden 
(im Vorjahr Tarifsteigerungen 5,5 % in 2024, 2,0 % p.a. ab 
2025 sowie Rentenanpassungen 1,0 % p.a.).

Die Rückstellung für Rückbau wird zeitanteilig über 
die Laufzeit der zugrundeliegenden Mietverträge ange-
sammelt und entsprechend ihrer Restlaufzeit abgezinst. 
Bei der Bewertung sind für die geschätzten Rückbaukos-
ten Preissteigerungen entsprechend der durchschnitt
lichen Steigerung des Baupreisindex von 2,9 % p.a. (Vor-
jahr 2,0 % p.a.) bis zum jeweiligen Laufzeitende berück-
sichtigt und die Barwerte werden mit dem der jeweiligen 
Restlaufzeit entsprechenden Rechnungszins der Deut-
schen Bundesbank ermittelt. Die Schätzungen der 
Rückbaukosten werden in regelmäßigen Zeitabständen 
aktualisiert.

Die Rückstellungen für Archivierung sind mit einer 
Preissteigerung von 3,0 % p.a. (Vorjahr 5,9 %) und dem 
der Restlaufzeit entsprechenden Rechnungszins der 
Deutschen Bundesbank berechnet worden. Effekte aus 
Zinssatzänderungen sowie geänderten Restlaufzeiten 
werden in den Zinserträgen bzw. Zinsaufwendungen 
ausgewiesen.

Bei der Bilanzierung und Bewertung der übrigen Rück-
stellungen wird allen erkennbaren Risiken und unge-
wissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getra-
gen. Sie sind in der Höhe des Erfüllungsbetrages bemes-
sen, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung 
notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten werden zu Erfüllungsbeträgen 
angesetzt.

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten enthält 
Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, die Ertrag für eine 
bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen. Die 
Auflösung erfolgt entsprechend der zugrundeliegenden 
Laufzeiten.

C.	 ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ UND ZUR 
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

1.	 Anlagevermögen

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagever-
mögens nach Anlagengruppen ist dem Anlagennachweis 
zu entnehmen, der in diesem Anhang enthalten ist.

Die Finanzanlagen weisen zum Bilanzstichtag einen 
Betrag von 157,5 Mio. € aus. In Höhe von 147,8 Mio. € 
betrifft der Ausweis Rückdeckungsansprüche aus Ver-
sorgungsleistungen gegen den HVF und mit 9,4 Mio. € 
gegen Dritte. Der Unterschiedsbetrag aus der Bewer-
tung mit dem 7-Jahres-Durchschnittszinssatz bzw. mit 
dem 10-Jahres-Durchschnittszinssatz betrug zum Stich-
tag 1,0 Mio. €. Um diesen Betrag übersteigt die mit dem 
10-Jahres-Durchschnittszinssatz bewertete Forderung 
die Forderung, die sich bei einer Bewertung mit dem 
7-Jahres-Durchschnittszinssatz ergeben würde.

2.	 Umlaufvermögen

Die Forderungen gegen den Träger der Anstalt öffent-
lichen Rechts betreffen im Wesentlichen Forderungen 
aus abgerechneten Leistungen (61,4 Mio. €, Vorjahr 51,5 
Mio. €) sowie Erstattungsansprüche für Rückbaukosten 
(63,5 Mio. €, Vorjahr 56,7 Mio. €). Die Forderungen 
haben in Höhe von 63,5 Mio. € eine voraussichtliche 
Fälligkeit von über einem Jahr (Vorjahr 56,7 Mio. €).

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 
und sonstige Vermögensgegenstände sind wie im Vor-
jahr innerhalb eines Jahres fällig.

Die Guthaben bei Kreditinstituten enthalten einer Ver-
fügungsbeschränkung unterliegende Verwahrgelder und 
Mietkautionen von 1,8 Mio. € (Vorjahr 1,6 Mio. €).

3.	 Kapitalrücklage/Gewinnrücklagen

Die Kapitalrücklage der Anstalt entwickelt sich im 
Geschäftsjahr 2024 wie folgt:

Stand 01.01.2024 25.921.418,58 €

Einstellung 100.000.000,00 €

Stand 31.12.2024 125.921.418,58 €

Die Freie und Hansestadt Hamburg als Trägerin der 
Anstalt, vertreten durch die Sozialbehörde als Aufsichts-
behörde, hat eine Zahlung zu Gunsten der Kapitalrück-
lage in Höhe von EUR 100,0 Mio. geleistet.

Im Geschäftsjahr 2024 entwickelten sich die Gewinn-
rücklagen der Anstalt wie nachfolgende dargestellt:

Stand 01.01.2024 38.073.948,17 €

Entnahme -574.785,51 €

Stand 31.12.2024 37.499.162,66 €
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4.	 Pensionsrückstellungen

Die Versorgungsverpflichtungen betragen zum Bilanz-
stichtag 197,5 Mio. € und umfassen alle Versorgungs-
ansprüche. Der Unterschiedsbetrag aus der Bewertung 
mit dem Zins auf Basis des Durchschnitts-Zinszeitrau-
mes von 7 zu 10 Jahren beträgt 1,4 Mio. €. Um diesen 
Betrag übersteigt die mit dem 10-Jahres-Durchschnitts-
zinssatz bewertete Verpflichtung die Verpflichtung, die 
sich bei einer Bewertung mit dem 7-Jahres-Durch-
schnittszinssatz ergeben würde.

5.	 Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten insbesondere 
die folgenden Posten:

Rückbaukosten (63,5 Mio. €), ausstehende Rechnungen 
(12,5 Mio. €), Beihilfe-Verpflichtungen gegenüber 
Mitarbeitern und ehemaligen Mitarbeitern (3,5 Mio. €), 
Urlaubsansprüche (2,3 Mio. €) sowie Überstunden 
(1,2 Mio. €).

6.	 Verbindlichkeiten
Die Fristigkeit der Verbindlichkeiten ergibt sich wie folgt:

bis 1 Jahr 2 bis 5 Jahre über 5 Jahre Gesamt

 € € € €

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 49.694.467 161.189.379 494.808.622 705.692.468

  Vorjahr  41.827.901 153.846.152 311.225.673 506.899.726

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 37.638.451 0 0 37.638.451

  Vorjahr 38.098.862 0 0 38.098.862

Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger 
der Anstalt öffentlichen Rechts 18.411.514 0 24.825.925 43.237.439

  Vorjahr 23.844.612 0 24.825.925 48.670.537

Sonstige Verbindlichkeiten     

a) aus Steuern 1.634.190 0 0 1.634.190

  Vorjahr 1.363.424 0 0 1.363.424

 b) übrige Posten 20.802.445 0 0 20.802.445

  Vorjahr 12.179.279 0 0 12.179.279

Gesamt 128.181.067 161.189.379 519.634.547 809.004.993

  Vorjahr 117.314.078 153.846.152 336.051.598 607.211.828

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 
sind durch Grundschulden besichert, die zum Bilanz-
stichtag mit 92,9 Mio. € valutieren. Für die weiteren 
Verbindlichkeiten bestehen darüber hinaus im üblichen 
Umfang branchenübliche bzw. kraft Gesetz entstehende 
Sicherheiten (z. B. Eigentumsvorbehalte).

Bei den ausgewiesenen Verbindlichkeiten gegenüber 
dem Träger der Anstalt öffentlichen Rechts handelt es 
sich zum einen um Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit 
von bis zu einem Jahr in Höhe von 18,4 Mio. €, insbe-
sondere in Form von Verbindlichkeiten für noch nicht 
abrechenbare Finanzierungskosten. Zum anderen wird 
mit 24,8 Mio. € ein unbefristetes zinsloses Darlehen der 
FHH ausgewiesen, das im Verbindlichkeitenspiegel als 
langfristig (Laufzeit über 5 Jahre) ausgewiesen ist, weil 
eine Tilgung erst nach Verkauf des damit finanzierten 
Immobilienvermögens erfolgt.

7.	 Umsatzerlöse

Sämtliche Umsatzerlöse werden im Inland erzielt.

8.	 Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten perioden-
fremde Erträge in Höhe von 1,5 Mio. € aus der Auf
lösung von Rückstellungen.

9.	 Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind For-
derungsverluste und Wertberichtigungen auf Forderun-

gen in Höhe von 13,7 Mio. € enthalten. Der Großteil der 
Aufwendungen aus Forderungsverlusten kann dem Trä-
ger der Anstalt in Rechnung gestellt werden, so dass der 
Anstalt aus den Forderungsverlusten insoweit kein wirt-
schaftlicher Schaden erwächst.

D.	SONSTIGE ANGABEN
1.	 Geschäftsführung

Dr. Arne Nilsson (Sprecher), Doktor der Philosophie, 
Hamburg a)

Roberto Klann, Diplom-Ingenieur, Hamburg b)

Dr. Kathrin Sommer, Doktor der Wirtschaftswissen-
schaft, Klein-Zecher (ab 01.01.2025) c)

a)	 Dr. Arne Nilsson ist im Hauptberuf Geschäftsführer 
der Anstalt

b)	 Roberto Klann ist im Hauptberuf Geschäftsführer 
der Anstalt

c)	 Dr. Kathrin Sommer ist im Hauptberuf Geschäfts-
führerin der Anstalt

2.	 Aufsichtsrat
Staatsrätin Petra Lotzkat 1), Vorsitzende
Miriam Freiling 8), stellvertretende Vorsitzende, ab 
26.06.2024
Mathias Schulze 8), stellvertretender Vorsitzender, bis 
26.06.2024
Yvonne Nische 2)
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Michael Terrey 3)

Wilhelm Alms 4)

Dr. Jens-Martin Kruse 5)

Tim Rüter 6), bis 26.09.2024

Maren Reder 7)

Johanna Uffenwasser 8) bis 25.04.2024

Rüdiger Gollhardt 8)

Dr. Franziska Kriener 9)

Jan Quast 10) ab 29.10.2024
1) 	 Staatsrätin der Behörde für Arbeit, Gesundheit, 

Soziales, Familie und Integration
2) 	 Dezernentin für Soziales, Jugend und Gesundheit im 

Bezirksamt Hamburg-Nord
3) 	 Abteilungsleiter Unternehmensbeteiligungen und 

Verwendungsnachweisprüfungen in der Behörde für 
Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und Integra-
tion

4) 	 Gesellschafter und Vorsitzender des Beirats der Asse-
kurata GmbH

5) 	 Hauptpastor an der ev.-luth. Hauptkirche St. Petri in 
Hamburg

6) 	 Referent Finanzbehörde Hamburg, Vermögens- und 
Beteiligungsmanagement

7) 	 Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen, Abtei-
lungsleiterin im Amt für Wohnen, Stadtentwicklung 
und Bodenordnung

8) 	 Arbeitnehmervertreter(in)
9) 	 Leiterin Amt für Innere Verwaltung und Planung in 

der Behörde für Inneres und Sport
10)	 Abteilungsleiter Unternehmensbeteiligungen und 

Verwendungsnachweisprüfungen in der Behörde für 
Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und Integra-
tion

3.	 Organbezüge

Die Bezüge der Geschäftsführung betrugen im Berichts-
jahr:

Dr. Arne Nilsson 230 T€, davon erfolgsorientiert 30 T€

Roberto Klann 209 T€, davon erfolgsorientiert 27 T€

Bezüglich der Bezüge der ehemaligen Geschäftsführung 
wird von den Vorschriften des § 286 Abs. 4 HGB 
Gebrauch gemacht.

Die Mitglieder des Aufsichtsrates bezogen Sitzungs
gelder in Höhe von 5 T€.

4.	 Anzahl der Mitarbeiter und Auszubildende

Im Geschäftsjahr 2024 betrug die durchschnittliche 
Mitarbeiterzahl (ohne Auszubildende, geringfügig 
Beschäftigte und Praktikanten):

Mitarbeiter gesamt  2.098

davon Teilzeitbeschäftigte  724 (34 %)

davon weibliche Beschäftigte  1.177 (56 %)

davon männliche Beschäftigte  921 (44 %) 

davon Beamte  0

Auszubildende 15

5.	 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Aus langfristigen Miet-, Pacht-, Dienstleistungs- und 
Wartungsverträgen sowie abgeschlossenen Kaufverträ-
gen resultieren nicht zu passivierende sonstige finan
zielle Verpflichtungen. Über die gesamte Vertragslauf-
zeit ergibt sich ein Betrag in Höhe von 614,8 Mio. €. 
Diese verteilen sich auf folgende Verträge:

Mietverträge für Wohnungen und 
Gebäude

394,2 Mio. €

Mietverträge Container 18,5 Mio. €

Dienstleistungsverträge 175,4 Mio. €

Sonstige Verträge (Wartung, Leasing 
u. ä.)

26,7 Mio. €

Summe 614,8 Mio. €

6.	 Entsprechenserklärung zum Hamburger Corporate 
Governance Kodex

Die Entsprechenserklärung zum Hamburger Corporate 
Governance Kodex i.S.d. § 161 AktG wurde abgegeben 
und ist auf der Internetseite von F&W veröffentlicht.

7.	 Das für das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar 
des Abschlussprüfers

Für die Abschlussprüfungsleistungen des Abschluss
prüfers sind im vorliegenden Jahresabschluss 134 T€ 
(ohne Umsatzsteuer) aufwandswirksam erfasst, davon 
37 T€ für das Vorjahr. Für sonstige Leistungen wurden 
6 T€ aufwandswirksam erfasst.

8.	 Konzernverhältnisse

Dieser Jahresabschluss wird in den Konzernabschluss 
der FHH Freie und Hansestadt Hamburg einbezogen. 
Veröffentlicht den Konzernabschluss unter folgendem 
Link www.hamburg.de/fb/geschaeftsbericht.

9.	 Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss beträgt 10.857.537,75 €

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Bilanzgewinn in 
Höhe von 10.857.537,75 € in Höhe von 10.857.537,75 € 
in die Gewinnrücklagen einzustellen.

Hamburg, den 31. März 2025

	Dr. Arne Nilsson	 Roberto Klann	 Dr. Kathrin Sommer
	 Sprecher der	 Geschäftsführer	 Geschäftsführerin
Geschäftsführung 	  	
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1.	 Grundlagen des Unternehmens
Geschäftsmodell
F&W Fördern & Wohnen AöR (kurz F&W) ist ein 
Unternehmen der Freien und Hansestadt Hamburg 
(FHH), das Wohnungen, Unterbringung und soziale 
Dienstleistungen für Menschen anbietet, die auf Hil-
fen angewiesen sind. Wesentliches Ziel ist die Inte
gration von geflüchteten Menschen und anderen auf 
Hilfe angewiesene Personengruppen in die Gesell-
schaft, insbesondere von Obdachlosen. Der Zweck 
des Unternehmens wird außerdem erfüllt durch stati-
onäre und ambulante Leistungen auf den Gebieten 
der Betreuung, Rehabilitation und Unterbringung 
von Menschen mit Behinderung. Zusätzlich bietet 
F&W Menschen, die sich am Markt nicht angemes-
sen mit Wohnraum versorgen können, öffentlich 
geförderte Wohnungen an.
Die Finanzierung des Unternehmens und seiner 
Leistungen erfolgt durch Gebühren, Kostensätze und 
Trägerbudgets der Behörde für Arbeit, Gesundheit, 
Soziales, Familie und Integration (Sozialbehörde), 
durch Aufwandserstattungen der Sozialbehörde bzw. 
der Behörde für Inneres und Sport (Innenbehörde) 
sowie durch Mieten.
Auf der Grundlage der Änderung des Anstaltsgeset-
zes vom 07.03.2017 ist F&W insbesondere auch mit 
dem Bau von jährlich mindestens 200 Mietwohnun-
gen im Standard des geförderten Wohnungsbaus für 
vordringlich Wohnungssuchende beauftragt. Dieses 
Tätigkeitsfeld knüpft an ein Programm an, das in 
der Bürgerschaftsdrucksache 21/2905 veröffentlicht 
wurde. Die Wohnungsbauprojekte sind von F&W 
durch Mieteinnahmen selbst zu finanzieren.
Geschäftsfelder
Die geschäftlichen Tätigkeiten von F&W erstrecken 
sich auf folgende Geschäftsfelder:
•	 Unterkünfte
	 F&W betreibt im Rahmen der öffentlich-recht

lichen Unterbringung Einrichtungen der Erstauf-
nahme für Geflüchtete, Wohnunterkünfte für 
Geflüchtete und Wohnungslose einschließlich 

Unterkünfte Perspektive Wohnen sowie Spezial-
bereiche der Wohnungslosenhilfe.

•	 Begleitung und Teilhabe

	 F&W bietet Menschen mit geistiger oder mehr
facher Behinderung, mit psychischen Erkrankun-
gen oder Suchterkrankungen Begleitung und Teil-
habe. Dabei erhalten die Menschen mit Behinde-
rungen Leistungen der Eingliederungshilfe.

•	 Wohnungen, Vermietung

	 F&W baut vornehmlich geförderte Wohnungen 
und vermietet diese an vordringlich Wohnungs
suchende. Um den Wohnungsbestand für vor-
dringlich Wohnungssuchende zu erhöhen, kauft 
F&W Gebäude im Geschosswohnungsbau auch 
an. Im Rahmen der Vermietung bietet F&W 
bestimmten Mietergruppen Mietersozialberatung 
an. In untergeordnetem Umfang werden frei 
finanzierte Wohnungen auch an andere Woh-
nungssuchende vermietet, um eine soziale 
Mischung im jeweiligen Quartier zu erreichen. 
Darüber hinaus vermietet F&W an seinen Stand-
orten ergänzend gewerbliche Flächen an soziale 
Träger wie Kita-Betreiber und andere soziale 
Dienstleistungsunternehmen.

Neben diesen operativen Geschäftsfeldern bestehen 
bei F&W vorwiegend innerbetriebliche kaufmänni-
sche Dienstleistungsbereiche. Mit dem Projekt- und 
Immobilienmanagement werden Neubauprojekte für 
die öffentlich-rechtliche Unterbringung, für den 
Wohnungsbau, für Kita-Nutzungen und weitere Sozi-
albauten realisiert sowie die Instandhaltung der 
Bestandsimmobilien sichergestellt.

Organisatorische Struktur

Die Aufbauorganisation von F&W stellt sich im 
Berichtsjahr in folgenden Geschäftsbereichen und 
weiteren Organisationseinheiten dar:

•	 Geschäftsbereiche Unterkünfte:

	 Geschäftsbereich Unterkunft und Orientierung 
West

F&W Fördern & Wohnen AöR, Hamburg
Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024
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	 Geschäftsbereich Unterkunft und Orientierung 
Nord/Ost

	 Geschäftsbereich Unterkunft und Orientierung 
Mitte/Süd

	 Geschäftsbereich Unterkunft und Orientierung 
Betreibermanagement

	 Geschäftsbereich Aufnahme und Perspektive
	 Geschäftsbereich Begleitung und Teilhabe
•	 Projekt- und Immobilienmanagement
•	 Kaufmännische Verwaltung (einschließlich Ver-

mietung)
•	 Geschäftsführung, Stäbe der Geschäftsführung
	 F&W hat zum Ende des Berichtsjahres insgesamt 

169 (Vorjahr 155) Einrichtungen in Hamburg 
betrieben (140 Wohnunterkünfte, 8 Erstaufnah-
meeinrichtungen, 4 Übernachtungsstätten, 2 Ta
gesaufenthaltsstätten) sowie Unterkunftskapazitä-
ten in 61 Hotels/Hostels gebucht. 2 Einrichtungen 
werden außerhalb Hamburgs (Niedersachsen und 
Schleswig-Holstein) betrieben.

2.	 Wirtschaftsbericht
2.1	 Geschäftsverlauf

Im Jahr 2024 wurden bundesweit 229.751 Asylerst
anträge vom Bundesamt für Migration und Flücht-
linge entgegengenommen. Das waren 30,2 % weniger 
als im Vorjahr (329.120). Hinzu kamen die Schutzsu-
chende aus der Ukraine, deren Zahl sich deutsch-
landweit im Saldo um ca. 100.000 erhöhte. Hamburg 
verzeichnete Gesamtzugänge (Asyl- bzw. Schutz
suchende aus der  Ukraine) von 16.188 Personen 
(Vorjahr 22.908), von denen 12.639 (Vorjahr 17.171) 
in Hamburg blieben. Davon mussten 10.001 (Vorjahr 
13.652) Personen in einer öffentlich-rechtlichen  
Unterkunft untergebracht werden. Zum Jahresende 
2024 lebten 46.954 Geflüchtete bzw. Schutzsuchende 
(Vorjahr 47.732) in Hamburger Erstaufnahmen (inkl. 
Ankunftszentrum) und Folgeunterkünften (inkl. 
Interims- und Notstandorte).
Die durchschnittliche Belegung der Wohnunter-
künfte für Wohnungslose und Zuwanderer (inkl. 

Zugänge aus der Ukraine) stieg um 3.987 Personen 
bzw. um 10,2 % auf 43.175 Personen (Vorjahr 39.188). 
Ein Vergleich der Stichtagsbelegungen zum 31.12. 
zeigt einen Zuwachs im Jahresverlauf um 1.040 auf 
43.120 Personen im Dezember 2024.

Die durchschnittliche Belegung der von F&W betrie-
benen Erstaufnahme-Standorte inkl. Ankunfts
zentrum stieg um 196 auf 3.956 Plätze. Zum Ende des 
Berichtsjahrs betrug die Zahl der belegten Plätze hier 
3.834.

Das Geschäftsfeld Begleitung und Teilhabe entwi-
ckelte sich im Jahr 2024 planmäßig auf der Basis der 
Finanzierungsvereinbarung mit der zuständigen 
Behörde für die Hamburger Klienten. Mit dieser 
Vereinbarung besteht für F&W ein Trägerbudget mit 
einer Laufzeit von fünf Jahren (2024 – 2028). Für den 
Standort Huckfeld in Niedersachsen gibt es seit 2023 
eine eigenständige Leistungsvereinbarung. Der 
Standort Sachsenwaldau in Schleswig-Holstein bleibt 
bis 2025 im Hamburger Trägerbudget.

Die Entwicklung des Geschäftsfelds Wohnungen 
(Vermietungen) war geprägt durch den Betriebsver-
luste von rd. 1,2 Mio. € des Anfang 2023 erworbenen 
Gebäudes Winterhuder Weg 4-10 sowie zweier im 
Berichtsjahr erworbenen Neubauten.

Das Geschäftsjahr 2024 wird insgesamt mit einem 
Jahresüberschuss in Höhe von 10.858 T€ (Vorjahr 
Fehlbetrag 574 T€) abgeschlossen.

Im Einzelnen entwickelten sich die Geschäftsfelder 
wie folgt:

2.1.1	 Geschäftsfeld Unterkünfte

Erstaufnahme

F&W betrieb Ende 2024 neben dem Ankunftszen
trum Bargkoppelweg und der Zentralen Erstauf-
nahme Bargkoppelstieg 7 dezentrale Erstaufnahme-
einrichtungen in Hamburg (Harburger Poststraße, 
Sportallee, Kaltenkirchener Straße, Schmiedekoppel 
29 und 30, Eichenhöhe sowie auch als Quarantä-
nestandort den Standort Neuer Höltigbaum). Außer-
dem wurden 7 Notstandorte für die Erstaufnahme 
betrieben (Hallen, ehemalige Schulgebäude, Zelte).

Untergebrachte Personen in der zentralen Erstaufnahme und in den Erstaufnahmen von F&W (belegte Plätze)

 2020 
Plätze

2021 
Plätze

2022 
Plätze

2023 
Plätze

2024 
Plätze

Einrichtungen der zentralen Erstaufnahme 
(durchschnittliche Ist-Belegung) 813 1.043 1.716 3.760 3.956

Wohnunterkünfte

Im Jahr 2024 wurden 15 Standorte mit einer Kapazi-
tät von 2.362 Plätzen in Betrieb genommen (davon 7 
Hotels mit 519 Plätzen und 4 Interim-Standorte mit 
762 Plätzen), gleichzeitig wurden 23 Standorte mit 
3.376 Plätzen geschlossen (davon 14 Hotels mit 1.324 
Plätzen und 5 Interim-Standorte mit 674 Plätzen) 
sowie 12 Standorte um insgesamt 807 Plätze reduziert 
(davon 3 Hotels mit 123 Plätzen und 3 Notstandorte 
mit 578 Plätzen). Ende des Jahres 2023 entfiel an den 
Interim-Standorten die Unterbringungsbindung für 
Schutzsuchende aus der Ukraine. Deshalb wurden 
diese 2024 nicht mehr gesondert ausgewiesen.

Die Fluktuation der Geflüchteten und Schutzsuchen-
den ist im Berichtsjahr 2024 durch 11.480 Einzüge 

und 10.977 Auszüge gekennzeichnet. Dies bedeutet 
im Saldo einen Belegungsanstieg von 503 Personen.
F&W hat im Berichtsjahr 7 externe Betreiber zur 
Führung von 12 Wohn- bzw. Interimsunterkünften 
und 3 Erstaufnahmeeinrichtungen beauftragt. Die 
Belegungsverteilung innerhalb Hamburgs und das 
Gebührenmanagement werden jedoch für jede Unter-
kunft von F&W vorgenommen. Für die Steuerung 
dieser externen Betreiber wurde im Geschäftsfeld 
Unterkünfte ein Geschäftsbereich Betreibermanage-
ment als Ergänzung zu bestehenden Geschäftsberei-
chen geschaffen, der insbesondere die Vorbereitung 
der Ausschreibungen der externen Betreiberleistun-
gen bzw. der Rahmenvereinbarungen und die Steue-
rung der externen Betreiber wahrnimmt. Das Betrei-
bermanagement umfasst auch ein Mobiles Einsatz-
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team (MET), das den Bewohner:innen, die in den 
von F&W gebuchten 61 Hotels untergebracht sind, 
Orientierungsberatung anbietet und die Zusammen-
arbeit mit den Hotelbetreibern sicherstellt.

In dem Geschäftsfeld Unterkünfte wird auch das Ein-
zugs- und Begleitteam (EBT) geführt. Das EBT 
unterstützt vordringlich Wohnungssuchende sowie 
Vermieterinnen und Vermieter bei der Vermittlung 
privater Wohnungen, beim Umzug und bei Konflik-
ten im Zusammenhang mit einem neuen Mietver-
hältnis.

Als neue Angebote wurde im Berichtsjahr ein Team 
„MediLotsen“ aufgebaut, das für den Aufbau medizi-
nischer Kompetenz im Unterbringungspersonal 
zuständig sind. Außerdem konnte im Garstedter Weg 
79-85 eine pflegerische Einrichtung für obdachlose 
Personen in Betrieb genommen werden wie auch ein 
Standort für „Übergangswohnen“ im Garstedter Weg 
20. Ziel dieses Modellprojektes ist die Übergangs
unterbringung zur Stabilisierung der Lebenslage und 
die Verabredung weiterer Hilfeprozesse (Clearing-/ 
Stabilisierungsphase). F&W wurde von der Stadt 
auch mit dem Betrieb des „Streetwork Mobils“ beauf-
tragt, mit dessen Hilfe aufsuchende Sozialarbeit im 
gesamten Hamburger Stadtgebiet wahrgenommen 
werden soll, was im Januar 2025 starten wird. Schwer-
punkte sind weniger stark versorgte Gebiete sowie 
aktuell hochbelastete Sozialräume.

Für die Wohnunterkünfte haben Sozialbehörde und 
F&W eine Finanzierungsstruktur vereinbart, die seit 

Beginn des Jahres 2019 gilt. Diese Struktur unter-
scheidet belegungsabhängige und belegungsunab-
hängige Kosten des Betriebes. Belegungsabhängige 
Kosten werden durch Kostensätze bezogen auf 
belegte Plätze finanziert. Belegungsunabhängige 
Kosten werden dem Aufwand entsprechend von der 
Behörde getragen. Dazu gehören Abschreibungen für 
Gebäude sowie Mieten. Verwaltungskosten werden 
durch ein Budget finanziert.

Spezialbereiche der Wohnungslosenhilfe

Zu den Spezialbereichen der Wohnungslosenhilfe 
bei F&W gehören die Übernachtungsstätten, das 
FrauenWohnen, die Sozialpädagogischen Einzelfall-
hilfen, das Jungerwachsenenprojekt (JEP), das Win-
ternotprogramm (WNP), eine Tagesstätte während 
des WNP, die Straßensozialarbeit Visite Sozial sowie 
eine Beratungs- und Begegnungsstätte (Tagesaufent-
halt) in Kooperation mit Palette e.V.

Das jährliche Winternotprogramm (WNP), das nor-
malerweise zwischen dem 1. November und dem 
31. März läuft, bietet Übernachtungsmöglichkeiten 
für obdachlose Frauen und Männer in Gemein-
schaftsunterkünften als Schutz vor dem Winterwetter 
an den Standorten Friesenstraße und Châu-und-Lân-
Straße (vormals Halskestraße) sowie eine Wär-
mestube in der Hinrichsenstraße. Die Standorte Frie-
senstraße und Châu-und-Lân-Straße wurden im 
Sommer auch für die Unterbringung von besonders 
schutzbedürftigen vulnerablen Obdachlosen genutzt.

Untergebrachte Personen in Folgeunterbringungen (Wohnungslose, Zuwanderer, seit 2022 auch Schutzsuchende aus 
der Ukraine) und in Spezialbereichen der Wohnungslosenhilfe (belegte Plätze)

 2020 
Plätze

2021 
Plätze

2022 
Plätze

2023 
Plätze

2024 
Plätze

Wohnunterkünfte in Folgeunterbringungen 
(durchschnittliche Ist-Belegung) 28.620 26.405 36.500 39.188 43.175

Sonderbereiche (Übern., JEP, WNP, NUVP, 
FrauenWohnen) (durchschnittliche Ist-Belegung) 814 716 651 629 746

Gesamt durchschnittliche Ist-Belegung 29.434 27.121 37.151 39.817 43.921

2.1.2	 Geschäftsfeld Begleitung und Teilhabe

Das Geschäftsfeld Begleitung und Teilhabe bietet in 
den Regionen Hittfeld, Wilhelmsburg, Wandsbek 
und Reinbek Leistungen der Eingliederungshilfe für 
Menschen mit Behinderungen an.

Für Menschen mit einer geistig/ mehrfachen Behin-
derung werden in Hittfeld und Wilhelmsburg „Assis-
tenzleistungen in der besonderen Wohnform oder im 
eigenen Wohnraum“ für insgesamt 77 Plätze angebo-
ten. Darüber hinaus betreibt F&W in Hittfeld eine 
Tagesförderstätte mit 22 Plätzen sowie ein „Angebot 
einer Tagesstruktur in der besonderen Wohnform“ 
mit 20 Plätzen.

In der Region Wandsbek konnten im Februar 2024 
die Neubauten „Willy-Griem-Haus“ und „Elsa-Stein-
hoff-Haus“ mit den neuen Angeboten einer „geschlos-
sene Unterbringung“ und „Assistenz in der Sozial-
psychiatrie für Senior:innen mit Pflegebedarf“ eröff-
net werden. Im Berichtsjahr wurden 67 Plätze in der 
„besonderen Wohnform im offenen Wohnen“ und 
7 Plätze im „geschlossenen Bereich“ angeboten.

Das Angebot „Assistenz in der Sozialpsychiatrie“ hat 
2024 Leistungen für durchschnittlich 203 Klienten 
angeboten. Zum Beginn 2024 wurde das neue Ange-
bot „Assistenz in der Sozialpsychiatrie Sucht“ gestar-
tet. Im Bereich der Teilhabe am Arbeitsleben hat das 
Projekt „PIA“ 37 Plätze angeboten.

In der Region Reinbek hat F&W im „Sozialtherapeu-
tischen Zentrum Sachsenwaldau“ 2024 insgesamt 
130 Plätze im „offenen“ und 16 Plätze im „geschlosse-
nen Wohnen“ vorgehalten.

Die Finanzierung des Geschäftsbereichs Begleitung 
und Teilhabe erfolgt seit 2014 durch ein Trägerbud-
get, das mit der Sozialbehörde in Form einer Rah-
menvereinbarung zur Gestaltung des Leistungsange-
bots abgeschlossen wurde.

Mit der Umsetzung der 3. Stufe des Bundesteilhabe-
gesetzes zum 1. Januar 2020 wird das Leistungsange-
bot nicht mehr als Komplexleistung, sondern 
getrennt nach Fachleistungen und existenzsichern-
den Leistungen (Wohn- und Unterkunftskosten) 
finanziert. Während die Kosten für die Fachleistun-
gen weiter vom zuständigen Träger der Eingliede-
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rungshilfe übernommen werden, müssen die Wohn- 
und Unterkunftskosten direkt mit dem Leistungsbe-
rechtigten abgerechnet werden. Aufgrund der gesetz-
lichen Neuregelung wurde das Trägerbudget um die 
existenzsichernden Leistungen gekürzt.

Zum Jahresbeginn 2020 hat sich die Zuständigkeit 
für die Leistungsträgerschaft geändert. Zuständiger 
Träger der Eingliederungshilfe ist das Bundesland, 
auf dessen Gebiet die Einrichtung liegt. Von dieser 

Neuregelung betroffen sind die Einrichtungen 
Wohnhaus Huckfeld, die Tagesstätte Huckfeld und 
das Sozialtherapeutische Zentrum Sachsenwaldau. 
Seit dem 01.07.2022 sind die Angebote des Hauses 
Huckfeld in niedersächsischer Kostenträgerschaft 
und seit dem 01.01.2023 nicht mehr Teil des Hambur-
ger Trägerbudgets. Für Sachsenwaldau konnte noch 
keine weiterführende Vereinbarung mit Schles-
wig-Holstein geschlossen werden. Das Angebot bleibt 
bis dahin weiter im Trägerbudget 2024–2028.

Betreute Personen in den Einrichtungen für Begleitung und Teilhabe:

 
2020 

Plätze/Fälle
2021 

Plätze/Fälle
2022 

Plätze/Fälle
2023 

Plätze/Fälle
2024 

Plätze/Fälle

Stationäre Betreuung 
(durchschnittliche Ist-Plätze/Fälle) 264 263 265 263 264

Ambulante/Teilstationäre Betreuung 
(durchschnittliche Ist-Plätze/Fälle) 296 297 295 303 309

Gesamt 
(durchschnittliche Ist-Plätze/Fälle) 560 560 560 566 573

2.1.3	 Geschäftsfeld Wohnungen, Vermietung
Wohnungsbau
In diesem Geschäftsfeld errichtet F&W Wohnungen 
vorrangig für vordringlich Wohnungssuchende. Es 
handelt sich um eine Aufgabe, die in der Bürger-
schaftsdrucksache 21/2905 beschrieben ist.
Im Berichtsjahr wurden insbesondere folgende Neu-
baumaßnahmen bzw. Planungen für Wohnungsbau-
projekte fortgesetzt: Hafenbahnpark (379 WE), Jen-
felder Allee (44 WE), Schenefelder Landstraße (18 
WE), Stresemannstraße 138 (20 WE), Rennbahn-
straße (23 WE), Ladenbeker  Furtweg (10 WE), Bek-
kampsweg 9-13 (40 WE), Daimlerstraße 1. und 2. 
Bauabschnitt (32+45 WE), Dorothea-Buck-Str. 2 
und 7 (18+41 WE), Elfenwiese (36 WE), Björnson-

weg (38 WE), Eidelstedter Höfe (57), Mesterkamp 
(24 WE), Buxtehuder Str. (62 WE), Moosberg 
(80 WE), Rappoltweg  (53 WE), Schmalkaldener Str. 
(35 WE), Wandsbeker Zollstr. (59 WE), Ochsenweber 
Str. (36 WE),  Höhenstieg (45 WE) sowie Hermannstal 
(44 WE).

Vermietung

F&W vermietet an 31 Standorten Wohnungen im 
Standard des geförderten Wohnungsbaus, die an woh-
nungslose Menschen aus Hamburg oder wohnbe-
rechtigte Zugewanderte vermietet werden, die auf 
dem allgemeinen Wohnungsmarkt keine Wohnung 
finden. Die Vermittlung erfolgt in Kooperation mit 
den bezirklichen Fachstellen für Wohnungsnotfälle.

Vermietete Wohnungen:

 2020 
Wohnungen

2021 
Wohnungen

2022 
Wohnungen

2023 
Wohnungen

2024 
Wohnungen

Mietwohnen für Wohnungslose und Zuwanderer 
(durchschnittliche Ist-Wohnungen) 920 1.000 1.006 1.073 1.331

Betreutes Wohnen für Senioren 
(durchschnittliche Ist-Wohnungen) 205 193 180 179 180

Gesamt durchschnittliche Ist-Wohnungen 1.125 1.193 1.186 1.252 1.511

An zwei Standorten bietet F&W Servicewohnen für 
Senioren an. An vier Standorten werden Apartments 
an Klient:innen des Geschäftsfelds Begleitung und 
Teilhabe vermietet.

Der eigene Wohnungsbestand von F&W beläuft sich 
Ende 2024 auf insgesamt 1.542 Wohneinheiten inkl. 
der Apartments für Klienten der Eingliederungshilfe 
(Begleitung und Teilhabe) und für Senioren.

Die eigenen F&W-Neubauten Maronenhof 5 (12 WE) 
und Heidschnuckenring 33 (23 WE) gingen 2024 in 
die Vermietung. Außerdem erwarb F&W die Grund-
stücke Hinschstraße 5 (60 WE, Bestandswohnungs-
bau) und Bekkampsweg 15 (20 WE, Neubau). Die 
Erstvermietung des im Vorjahr erworbenen Woh-

nungsbauprojekts Charlottenburger Straße 4 (94 WE) 
wurde 2024 fortgesetzt.
Zusätzlich hat das Miet- und Liegenschaftsmanage-
ment von F&W im Berichtsjahr die Zwischenvermie-
tung von Wohnungen anderer Vermieter fortgesetzt.
Darüber hinaus vermietet F&W Flächen und Ge
bäude im Umfeld von Unterkünften und Wohnungen 
an Träger sozialer oder medizinischer Einrichtungen 
und Kindertagesstätten. F&W hat im Berichtsjahr 
auf Weisung der Sozialbehörde ein Bürogebäude in 
der Repsoldstraße erworben, dass zunächst teilweise 
für Notübernachtungsmöglichkeiten im Winter her-
gerichtet werden soll und nach Abschluss der fach
lichen Planung der Arbeitsgruppe „Drogen Sucht 
Obdachlosigkeit“ der Sozialbehörde von F&W für 
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niedrigschwellige Angebote im Bereich des Haupt-
bahnhofs saniert und umgebaut werden soll. F&W 
wird die Gebäudeflächen dann entsprechend dem 
Fachkonzept an unterschiedliche Träger bzw. Betrei-
ber vermieten.

2.2	 Lage der Anstalt

2.2.1	 Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2024 schließt mit einem Jahres-
überschuss in Höhe von 10.858 T€ (Vorjahr Jahres-
fehlbetrag 574 T€), der sich aus folgenden wesent
lichen Teilergebnissen auf Grundlage der Struktur 
des internen Berichtswesens ergibt:

•	 Im Geschäftsfeld Unterkünfte war ein Überschuss 
von 9.628 T€ (Vorjahr Fehlbetrag 970 T€) zu ver-
zeichnen.

•	 Das Geschäftsfeld Begleitung und Teilhabe 
erzielte einen Überschuss in Höhe von 691 T€ 
(Vorjahr 865 T€).

•	 Das Geschäftsfeld Wohnungen, Vermietung 
schloss mit einem Überschuss von 539 T€ (Vor-
jahr Fehlbetrag 469 T€) ab.

Die Umsatzerlöse der Geschäftsfelder stellen sich in 
der Struktur des internen Berichtswesens wie folgt 
dar:

Geschäftsfeld Unterkünfte� 653.388 T€ 
(Vorjahr 588.123 T€)

Geschäftsfeld Begleitung und Teilhabe� 22.097 T€ 
(Vorjahr 20.938 T€)

Geschäftsfeld Wohnungen, Vermietung� 20.277 T€ 
(Vorjahr 16.205 T€)

Umsatzerlöse der Geschäftsfelder gesamt� 695.762 T€ 
(Vorjahr 625.266 T€)

Die Umsatzerlöse des Geschäftsfelds Unterkünfte 
erhöhten sich im Wesentlichen infolge der weiter 
hohen Zugänge von Asyl- und Schutzsuchenden. 
Allerdings blieb die durchschnittliche Belegungszahl 
in den Folgeunterkünften (43.175 Personen) deutlich 
unter den im Vorjahr zur Planung erwarteten Unter-
bringungsbedarfen (52.100 Personen). Aufgrund der 
überwiegend belegungs- und aufwandsabhängigen 
Finanzierung durch die FHH führten die entspre-
chenden Planabweichungen der Aufwendungen und 
Erträge zu keiner wesentlichen Ergebnisauswirkung.

Der gesamte Personalaufwand von F&W stieg um 
22.077 T€ auf 127.182 T€. Dies ist i.W. bedingt durch 
den Anstieg der durchschnittlichen vergüteten Voll-
kräfte (VK) um rd. 197 VK sowie Tarifsteigerungen 
und Erfahrungsstufenaufstiege. Die nennenswerte 
Zahl im Vorjahr noch unbesetzter Stellen im Unter-
bringungsbereich konnte im Berichtsjahr durch Ein-
stellungen weitgehend ausgeglichen werden. Durch-
schnittlich waren im Berichtsjahr 1.904 VK (Vorjahr 
1.707 VK) beschäftigt. Die durchschnittliche Anzahl 
der Mitarbeitenden (Kopfzahl) betrug 2.098 (Vorjahr 
1.884).

Mit dem Wirtschaftsplan 2024 war insgesamt ein aus-
geglichenes Ergebnis angestrebt worden. Der im 
Berichtsjahr erzielte Überschuss im Geschäftsfeld 
Unterbringung ist insbesondere durch niedrigere 
Energiekosten bedingt, die für die Bemessung des 
Betriebskostensatzes höher erwartet worden waren. 
Periodenfremde Erträge aus der „Strompreisbremse“ 
für 2023 haben zu einem relativ niedrigeren Energie-
kostenniveau 2024 beigetragen. Auch andere nicht 

geplante periodenfremde Erträge haben zum Über-
schuss in diesem Geschäftsfeld geführt.

Die Entwicklung des Geschäftsfelds Begleitung und 
Teilhabe lag im Berichtsjahr im Rahmen der Erwar-
tungen, wobei im Rahmen des Wirtschaftsplan 2024 
ein ausgeglichenes Ergebnis prognostiziert wurde. 
Der in 2024 realisierte Überschuss ist insbesondere 
auf niedrigere Energiekosten und geringere Instand-
haltungsmaßnahmen als geplant zurückzuführen.

Der Überschuss des Geschäftsfelds Wohnungen, Ver-
mietung lag im Rahmen der Erwartungen des Vorjah-
res und war zum einen durch Überschüsse aus 
gewerblichen Vermietungen – vor allem durch perio-
denfremde und andere ungeplante Erträge – bedingt. 
Zum anderen waren Betriebsverluste der Immobilie 
am Winterhuder Weg wie auch zweier neu erworbe-
ner Geschosswohnungsbauten zu verzeichnen. Wäh-
rend die erst genannte Immobilie durch einen 
umfangreichen Sanierungsbedarf und eine gleichzei-
tig notwendige gemischte Nutzung als Unterkunft 
für Geflüchtete und als Mietshaus nur langfristig 
wirtschaftlich betreibbar ist, konnten die Erstvermie-
tungen der beiden Neuzugänge noch nicht zeitge-
recht und kostendeckend erfolgen, weil die Herstel-
lung der technischen Bezugsfertigkeit länger als 
geplant dauerte.

2.2.2	 Finanzlage

Die Finanzlage ist vornehmlich bestimmt durch die 
Zahlungsmittelzuflüsse

•	 aus Gebühren der Bewohner in den Wohnunter-
künften bzw. deren Kostenträger (i.W. Jobcenter), 
die F&W im Auftrag der FHH erhebt,

•	 durch ergänzende Kostensatzzahlungen und Auf-
wandserstattungen der FHH für den Betrieb der 
Wohnunterkünfte,

•	 aus Aufwandserstattungen der Innenbehörde für 
Erstaufnahmen wie auch

•	 durch die Zahlungen aus dem Trägerbudget der 
Sozialbehörde für den Geschäftsbereich Beglei-
tung und Teilhabe für Hamburger Klienten sowie 
aus Vereinbarungen mit den entsprechenden 
Behörden der Bundesländer Niedersachsen und 
Schleswig-Holstein für die Einrichtungen Huck-
feld bzw. Sachsenwaldau.

Die Finanzierung von Investitionen für Wohnunter-
künfte der öffentlich-rechtlichen Unterbringung 
erfolgt i.d.R. durch Bankdarlehen, Namensschuld-
verschreibungen oder in Einzelfällen durch Investiti-
onszuschüsse der Behörden. Der Mittelabfluss für 
den Kapitaldienst der Kredite wird durch die Grund-
finanzierung der Sozialbehörde gedeckt. Neubauten 
im Geschäftsfeld Begleitung und Teilhabe und für die 
Wohnungsvermietung werden durch Darlehen, ins-
besondere der IFB, sowie ggf. durch Förderzuschüsse 
finanziert.

Das Eigenkapital von F&W wurde von der FHH als 
Anstaltsträgerin Anfang Dezember 2024 im Wege 
einer Geldeinlage in Höhe von 100 Mio. € erhöht. 
Hintergrund war, dass F&W auch Eigenmittel zur 
Finanzierung der Fortsetzung des geförderten Woh-
nungsbaus bekommen sollte. Auch bei Wohnungs-
bauvorhaben, die durch die IFB gefördert werden, 
muss F&W mindestens 20 % der Investitionssumme 
durch Eigenmittel, üblicherweise aus dem Eigenkapi-
tal, decken. Diesen Eigenmittelanteil musste F&W in 
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den letzten Jahren mit nicht geförderten Darlehen 
finanzieren.

F&W war im Berichtszeitraum jederzeit in der Lage, 
alle seine Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen.

2.2.3	 Vermögenslage

Die Vermögenslage des Unternehmens ist zum 
Bilanzstichtag durch folgende ausgewählte Bestände 
gekennzeichnet.

2024 2023 Veränderung

T€ T€ T€

Anlagevermögen 1.027.631 865.186 162.445

  davon Sachanlagen 869.098 698.843 170.255

  davon Finanzanlagen 157.549 165.222 -7.673

Forderungen gegen Träger der Anstalt 225.299 120.688 104.611

  davon Guthaben bei Kasse.Hamburg 100.404 12.435 87.969

Eigenkapital 184.278 73.421 110.857

Sonderposten aus Zuschüssen zur Finanzierung 
des Sachanlagevermögens 

86.945 89.325 -2.380

Erweitertes Eigenkapital 271.223 162.746 108.477

Erweiterte Eigenkapitalquote 19,9 % 15,1 % 4,83

Pensionsrückstellungen 197.549 203.541 -5.992

Bankdarlehen 705.692 506.900 198.792

Verbindlichkeiten ggü. Träger der Anstalt 43.237 48.671 -5.434

Bilanzsumme 1.386.661 1.075.375 311.286

Die Entwicklung der Vermögenslage im Geschäfts-
jahr stellt sich wie folgt dar:

Das Sachanlagevermögen einschließlich Anzahlun-
gen und Anlagen im Bau mit einem Buchwert von 
insgesamt 869,1 Mio. € (Vorjahr 698,8 Mio. €) enthält 
Grundstücke und Gebäude mit einem Buchwert in 
Höhe von 734,9 Mio. € (Vorjahr 628,6 Mio. €).

Die Zugänge bei den Sachanlagen im Jahr 2024 in 
Höhe von 249,1 Mio. € betreffen im Wesentlichen 
Käufe bebauter Grundstücke sowie Neubau- und 
Umbauprojekte. Die Abschreibungen auf Sachanla-
gen betrugen 78,7 Mio. € im Berichtsjahr. Da die 
Zugänge die Abschreibungen und Anlagenabgänge 
deutlich übersteigen, erhöhten sich die Sachanlagen 
entsprechend gegenüber dem Vorjahr.

Die Finanzanlagen enthalten Rückdeckungsan
sprüche für Versorgungsleistungen gegen den  
Hamburgischen Versorgungsfonds AöR (HVF) in 
Höhe von 147,8 Mio. € (Vorjahr 155,0 Mio. €). Diesen 
Ansprüchen von F&W stehen Pensionsrückstellun-
gen gegenüber, die Anwartschaften der Personen 
betreffen, die vor dem 1. August 1997 bei der Rechts-
vorgängerin von F&W beschäftigt waren, in dem 
Umfang, wie sie bis zum 31. Dezember 2005 entstan-
den sind, soweit sie nach dem 1. Januar 2006 fällig 
geworden sind (Versorgungsaltlasten). Des Weiteren 
werden Ansprüche gegen Dritte auf Erstattung vorge-
nannter Versorgungsleistungen bilanziert. Diese 
Ansprüche betreffen aktive und ehemalige Mitarbei-
ter, die Vordienstzeiten in der FHH und/oder in 
öffentlichen Unternehmen haben und von diesen als 
vorherige Arbeitgeber zu erstatten sind. Diese min-
dern die Erstattungsverpflichtung des HVF.

Die Forderungen gegen den Träger der Anstalt betref-
fen im Wesentlichen Forderungen aus abgerechneten 
Leistungen in Höhe von 61,1 Mio. €, Guthaben bei 
der Kasse:Hamburg von 100,4 Mio. € sowie Erstat-

tungsansprüche für Rückbaukosten in Höhe von 
63,5 Mio. €.

Für die Finanzierung von Bauinvestitionen stiegen 
die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 
um 198,8 Mio. € auf 705,7 Mio. € durch die Aufnahme 
von Darlehen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger der 
Anstalt in Höhe von 42,3 Mio. € betreffen im Wesent-
lichen mit 24,8 Mio. € für das von der FHH im Zuge 
der Errichtung der Anstalt (1997) gewährte zinslose 
Darlehen. Weitere Verbindlichkeiten ergeben sich 
aus vor allem aus zeitlich abgegrenzten Zuschüssen 
und Zuwendungen der FHH.

3.	 Prognose-, Risiko- und Chancenbericht

3.1	 Prognosebericht

Für das Jahr 2025 wird ausgehend von den bestehen-
den Finanzierungsstrukturen insgesamt ein weitge-
hend ausgeglichenes Ergebnis für die Anstalt geplant. 
Die prognostizierte Entwicklung der Geschäftsfelder 
wird im Einzelnen wie folgt dargestellt:

3.1.1	 Geschäftsfeld Unterkünfte

F&W erwartet für die Folgeunterbringung 2025 
einen mäßig steigenden Unterbringungsbedarf. Die 
Zugangszahlen Schutzsuchender aus der Ukraine 
werden nicht mehr auf dem Niveau der ersten Kriegs-
jahre erwartet. Allerdings ist ein erheblicher Ersatz-
bedarf für temporäre oder auslaufende Standorte 
abzusehen. Daher ist der Bruttokapazitätsaufbau 
deutlicher höher als der absolute Kapazitätsaufbau.

Grundlage der Kapazitätsplanung für die öffentliche 
Unterbringung bildet das „average-case“-Szenario 
der mit der Sozialbehörde abgestimmten Belegungs- 
und Kapazitätsprognose. Dieses geht von einem 
leicht wachsenden Unterbringungsbedarf aus. Zum 
Jahresende 2025 wird ein Unterbringungsbedarf von 
rd. 46.000 Personen erwartet, im Jahresdurchschnitt 
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etwa 44.700 Personen und damit 1.525 Personen 
mehr als im Jahresdurchschnitt 2024. Die Personal-
planung für die entsprechenden Organisationseinhei-
ten erfolgt auf Basis der geltenden Schlüssel. Der 
Planung liegt die Annahme zu Grunde, dass der 
Kapazitätsausbau gleichmäßig über das Jahr verteilt 
erfolgt.

Soweit die tatsächlichen Zugänge vom Planungs
szenario abweichen, wird dies für F&W aufgrund der 
aktuellen Finanzierungstruktur (Trennung von bele-
gungsunabhängigen und belegungsabhängigen Kos-
ten) kaum Ergebnisauswirkungen haben.

Die für 2025 geplanten Platzkapazitäten der Erst
aufnahmestandorte betragen rd. 4.900 Plätze. Die 
erwartete Belegung liegt im Jahresschnitt bei rd. 
4.200 Plätzen.

Für die Wohnungslosenhilfe und deren Spezialberei-
che wird für 2025 mit einer durchschnittlichen Platz-
belegung von 907 Plätzen gerechnet.

In diesem Geschäftsfeld wird 2025 in Summe ein 
Überschuss in der Bandbreite von 1 bis 2 Mio. € 
geplant.

3.1.2	 Geschäftsfeld Begleitung und Teilhabe

Die Planung für das Geschäftsfeld Begleitung und 
Teilhabe orientiert sich grundsätzlich an der Rah-
menvereinbarung für die Jahre 2024 bis 2028 zum 
Trägerbudget für die Hamburger Standorte. Für die 
Leistungsangebote an den Standorten Huckfeld und 
Sachsenwaldau wurden Fortschreibungen der beste-
henden Vereinbarungen angenommen. Die Angebote 
des Standortes Haus Huckfeld in Hittfeld sind über 
Leistungsvereinbarungen mit Niedersachsen finan-
ziert.

Die Angebote des Sozialtherapeutischen Zentrums 
Sachsenwaldau sind 2025 noch Teil des Hamburger 
Trägerbudgets. Ab 2026 werden die Angebote in die 
Zuständigkeit des Landes Schleswig-Holstein fallen. 
Dementsprechend müssen 2025 Verhandlungen zwi-
schen F&W und Schleswig-Holstein geführt werden 
mit dem Ziel, dass der Standort Sachsenwaldau mit 
seinen Leistungen weiterhin wirtschaftlich stabil 
betrieben werden kann.

Von den für das Jahr 2025 geplanten 610 Plätzen/Fäl-
len werden 468 Plätze/Fälle über das mit der Sozial-
behörde vereinbarte pauschale Trägerbudget finan-
ziert.

Vor diesem Hintergrund wird auch für dieses Ge
schäftsfeld mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis 
im Jahr 2025 gerechnet.

F&W hat sich im Wettbewerb unter den größten 
Marktteilnehmern in Hamburg erfolgreich an fünfter 
Stelle etabliert.

3.1.3 	 Geschäftsfeld Wohnungen, Vermietung

Die Neubauten Dorothea-Buck-Str. 2 und 7 (18 und 
41 WE) und Elfenwiese (36 WE), Schenefelder Land-
straße (18 WE) und Stresemannstraße 138 (20 WE) 
sollen 2025 in die Erstvermietung gehen.

Im Jahresdurchschnitt wird für 2025 mit 1.684 ver-
mieteten Wohneinheiten gerechnet, was einem 
Zuwachs von 175 WE entspricht.

Im Bereich des Mietwohnens ist die zeitlich verscho-
bene Übernahme des Georgswerder Rings mit 45 
Wohneinheiten geplant. Die Sozialbehörde beabsich-
tigt, F&W anzuweisen, diesen Standort von der 
SAGA zu übernehmen. Der Standort ist ursprünglich 

ein Wohnprojekt der FHH, in dessen Rahmen Anfang 
der 1980er-Jahre die Reihenhaussiedlung von der 
SAGA errichtet und an Sinti-Familien vermietet 
wurde. Die Bebauung und die Flächen sind in einem 
schlechten Zustand. F&W soll für den Standort ein 
Betriebs- sowie ein Sanierungs- bzw. Neubaukonzept 
unter sozialpolitischen Gesichtspunkten entwickeln. 
Ob die Übergabe im Jahr 2025 erfolgen kann, ist noch 
offen. Auch die Finanzierung ist noch zu klären.
Im Teilbereich der gewerblichen Vermietung sind für 
2025 zusätzliche Vermietungen von Gewerbeflächen 
am Standort Grootsruhe 2 (u. a. eine Hebammenpra-
xis) geplant. Ob für die noch zu entwickelnde und 
umzubauende Immobilie an der Repsoldstraße 2025 
Mietverträge geschlossen werden können, ist noch 
offen.
Aufgrund der strukturellen Situation der Immobilie 
am Winterhuder Weg und üblicher Anlaufverluste 
bei Erstvermietungen wird für das Geschäftsfeld für 
2025 insgesamt ein Fehlbetrag in der Bandbreite von 
1 bis 2 Mio. € prognostiziert.

3.2	 Risikobericht
3.2.1	 Risikomanagement

Das Risikomanagement (RM) ist ein prozessuales 
System zur Früherkennung von unternehmenswei-
ten Risiken sowie deren Bewertung und Steuerung. 
Dies erfolgt unter Mitwirkung von F&W-Führungs-
kräften. Maßnahmen zur Steuerung bzw. Bewälti-
gung der bedeutendsten Risiken werden hierbei 
geprüft und ausgewählt.
In einem sich anschließenden Risikoausschuss wer-
den diese Maßnahmen priorisiert, die Verantwortung 
für deren Umsetzung festgelegt und dem Gremium 
der Geschäftsführung als Beschlusslage vorgelegt.
Der Risikomanagementprozess wird kontinuierlich 
in Art und Umfang evaluiert und an veränderte 
Kapazitäten und Unternehmensstrukturen ange-
passt. 2022 wurden unter anderem die Themenfelder 
von zehn auf neun und die Risikostufen von vier auf 
drei konsolidiert.
Seit der Implementierung eines Compliance Manage-
ment Systems (CMS) als Stabsressort Anfang 2022 
erfolgen zwei separate Berichterstattungen jeweils 
durch das CMS und das Risikomanagement.

3.2.2	 Korruptionsprävention
Im Zuge des damaligen Unternehmenswachstums in 
den Jahren 2015/2016 wurde 2017 eine Stabsstelle 
Korruptionsprävention geschaffen und ein Konzept 
zur Korruptionsprävention implementiert. Seit 
Anfang 2022 ist die Korruptionsprävention dem 
CMS angegliedert. Das Konzept zur Korruptionsprä-
vention ist in seiner weiterentwickelten Form Teil des 
Compliance-Managements Systems, das Ende 2021 
als Gesamtkonzept vom Aufsichtsrat beschlossen 
wurde.
Bei F&W ist ein Antikorruptionsbeauftragter als 
interne und externe Ansprechperson von der 
F&W-Geschäftsführung bestellt. Ein professionelles 
Hinweisgebersystem mit Einbindung eines externen 
Ombudsmanns ist seit Anfang 2022 im Rahmen des 
CMS implementiert.
Gegenstand des F&W-Compliance-Managements 
Systems sind ein Compliance-Kodex und ein Verhal-
tenskodex gegen Korruption sowie entsprechende 
Schulungen für Mitarbeitende. Ein turnusmäßig 
tagendes Compliance-Komitee dient der Koordina-
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tion wesentlicher Compliance-Aufgaben in der 
F&W-Organisation.

3.2.3	 Risiken

Die nachfolgend aufgeführten Risiken werden durch 
die Geschäftsführung als am bedeutendsten für die 
Anstalt beurteilt:

I.	 Leistungsangebote: Das hochrangige Risiko 
„Kapazitätsengpässe“ ist durch die hohe 
Anzahl Schutzsuchender aus der Ukraine sowie 
den gleichzeitigen Anstieg der Zahlen Geflüch-
teter und Asylbewerber:innen anderer Her-
kunftsländer bedingt. Es wird durch die Risi-
ken „Veränderung der Klientel (Alter, Sucht, 
Krankheit)“ und „zusätzliche Bedarfe an Ein-
zelzimmern“ noch verstärkt. Auch wenn die 
Zugangszahlen zurückgehen und für 2025 
deutlich niedriger prognostiziert sind als in 
den Vorjahren, müssen weiterhin dringend 
Kapazitäten geschaffen werden, da Not- und 
Hotelplätze in erheblichem Umfang durch 
reguläre Unterkünfte ersetzt werden müssen.

	 Um diesen Aufgaben gerecht zu werden, hat 
F&W inzwischen ein gut funktionierendes 
Baumanagement etabliert, das 2025 weiter aus-
gebaut wird. Mit dem Einsatz externer Betrei-
ber und dem Aufbau des Managements dieser 
Einsätze kann F&W auch die Risiken im 
Betrieb besser steuern. Regelmäßige „Betrei-
berkonferenzen“ sichern die professionelle 
Zusammenarbeit ab.

II.	 Politik: F&W unterliegt mit der Kernaufgabe 
der Flüchtlingsunterbringung per se einer 
Kurzfristigkeit/Veränderung der Auftragslage 
seitens der Sozialbehörde, welche – insbeson-
dere in Krisenzeiten – von zum Teil unvorher-
sehbaren innen- und außenpolitischen 
Umständen beeinflusst wird. Das führt im 
Bereich Projekt- und Immobilienmanagement 
zum Risiko „Vorgaben und Handeln der Auf-
traggeber (Kurzfristigkeit/Veränderung der 
Auftragslage)“ und im Geschäftsbereich Unter-
bringung zum Risiko „Änderungen in der 
Zuständigkeit der Bewilligung der Asylbewer-
berleistung“. Weitere extern verursachte hohe 
Risiken wie „ein hochschwelligerer Zugang 
zum behördlichen Hilfesystem“ sowie „zuneh-
mend sich verschärfende unzureichende Ver-
sorgung mit Wohnraum in der FHH“ erschwe-
ren F&W die Leistungserbringung in der 
Unterbringung.

	 Angesichts nicht beeinflussbarer Einflüsse 
durch politische Entwicklungen stabilisiert 
F&W seine Krisenfestigkeit durch eine Reihe 
von organisatorischen Weiterentwicklungen. 
Dazu gehören die weitere Professionalisierung 
der Standortentwicklung, der weitere Aufbau 
des Handwerkteams, der Ausbau von Projekt-
controlling und Technischer Aufsicht, aber 
auch der weitere Ausbau des Wohnungsbaus. 
Auf Seiten der Behörden ist ein Projekt „Insti-
tutionenübergreifendes Fallmanagement“ ge
startet, das sowohl Leistungsbewilligungen als 
auch die Zugänglichkeit der Klientel zu den 
Behörden verbessern soll.

III.	 Markt/Kunde: Die Risiken „Veränderung der 
Klientel (Alter, Sucht, Krankheit)“ und 
„Zusätzliche Bedarfe an Einzelzimmern“, auch 

aus den Anforderungen des Kinderschutzes, 
belasten die zur Verfügung stehenden knappen 
Kapazitäten in der Unterbringung und erhö-
hen die Anforderungen an passgenaue Unter-
bringungen. Betrieblich reagiert F&W mit 
besonderen Angebotsformen, die auf die 
Bedarfe spezieller Bewohnergruppen antwor-
ten (z. B. Unterkünfte für psychisch erkrankte 
Bewohner). Im Geschäftsbereich Begleitung 
und Teilhabe besteht ein hohes Risiko bezüg-
lich der „Liegenschaft Sachsenwaldau“ darin, 
dass die Standortentwicklung durch die Schles-
wig-Holsteinische Landesplanung derzeit in 
Frage gestellt wird. Inwieweit ein wirtschaft-
lich sinnvoller Weiterbetrieb nur mit Angebo-
ten der Eingliederungshilfe möglich ist, oder 
Alternativen bestehen, wird gegenwärtig ge
prüft.

IV.	 Image: Kapazitätsengpässe, Belegungsverdich-
tung, konkurrierende Bedarfe sowie ein zuneh-
mend schlechter gesundheitlicher Zustand der 
Klient:innen führen zum hohen Risiko 
„Zunahme sozialer Spannungen“, welches auch 
von der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. 
Durch Krisenintervention und Belegungs
änderungen im Rahmen bestehender Möglich-
keiten versucht F&W hier gegenzusteuern. 
F&W setzt hier ferner auf eine enge Zusam-
menarbeit mit staatlichen Institutionen und 
auf Maßnahmen zur Früherkennung.

V.	 Finanzen: Das hochrangige Risiko der wirt-
schaftlichen Situation des „Seniorenwohnens 
Groß Borstel“ besteht unverändert. Für die 
Instandsetzung der Immobilie wären rd. 10 
Mio. € erforderlich. Ein Entwicklungskonzept 
für den Standort wurde erstellt. Die FHH prüft 
derzeit die Finanzierung.

VI.	 Personal: Aufgrund des sowohl qualitativen als 
auch quantitativen Arbeits- und Fachkräfte-
mangels in Verbindung mit der starken 
Zunahme schutzsuchender Personen nimmt 
auch das hochrangige Risiko „Psychische 
Belastung der Belegschaft“ massiv zu. Dieses 
Risiko tritt besonders in den Geschäftsberei-
chen Unterbringung, aber auch in den zentra-
len Verwaltungsbereichen auf. Mit der Befra-
gung „Wiwa“ („Wie wir arbeiten“) hat F&W 
Ende letzten Jahres eine umfangreiche Befra-
gung der Mitarbeiterschaft zu den Arbeits
belastungen abgeschlossen. Mit der Auswer-
tung der Befragung hat F&W eine Reihe von 
Maßnahmen identifiziert, die nun in einem 
Folgeprojekt controllt werden.

VII.	 Prozesse/Organisation: „Fehlende bzw. unge-
eignete Prozesse zum aktuellen Stand der 
Unternehmensentwicklung insgesamt“ sind 
als hochrangiges Risiko in den Verwaltungsbe-
reichen identifiziert und erschweren die Leis-
tungserstellung. Der größte Baustein zur Über-
windung der prozessualen Lücken stellt die 
Transformation der IT dar. Mit der Einführung 
von MS 365, der Beauftragung eines neuen 
Dienstleisters und dem Start eines IT-Ser-
vice-Tools geht die Transformation 2025 in die 
entscheidende Phase.

VIII.	 Immobilien: Pavillondörfer der ersten Genera-
tion gehören ebenfalls zu den hochrangigen 
Risiken. Die Pavillondörfer weisen sprunghaft 
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gestiegenen Instandhaltungsbedarf auf. Punk-
tuell kann F&W mit Ersatzunterkünften 
gegensteuern, mittelfristig ist aber eine strate-
gische Standortentwicklung mit mehrjährig 
angelegter Instandhaltungsplanung erforder-
lich. Hoch bewertet werden zudem „hohe 
Brandrisiken“ aufgrund von Belegungsver-
dichtung und unsachgemäßem Bewohnerver-
halten. F&W begegnet diesen Risiken mit Auf-
klärung und Maßnahmen zum betrieblichen 
und baulichen Brandschutz.

Risiken, die den Bestand des Unternehmens gefähr-
den, bestehen nicht.

3.3	 Chancenbericht

Trotz der genannten Risiken und Herausforderungen 
hat das Unternehmen seine Angebotsstrukturen in 
den letzten Jahren in Abstimmung mit der Sozialbe-
hörde weiter erfolgreich verbreitert. Dieser Wachs-
tumsprozess bietet weiterhin Chancen, weil die Diffe-
renzierung der Angebote spezifischer auf bestehende 
Problemlagen der Klientel reagiert.

F&W ist auf dem Weg, die IT-Infrastruktur und die 
digitale Zusammenarbeit im Unternehmen neu auf-
zustellen. Die Umsetzung des Gesamtkonzeptes 
IT-Strategie von F&W läuft. Wichtige Projekte wie 
die Ausschreibung der Fortführung des umfängli-
chen IT-Outsourcing an einen leistungsstarken 
IT-Dienstleister, ein neues IT-Service-Tool und der 
Einstieg in MS 365 sowie die Schaffung eines Intra-
nets sollen bis Mitte 2026 vollständig implementiert 
sein. Die Umstellung auf SAP S4 HANA ist in Vorbe-
reitung und soll 2026 starten.

Der große Bedarf an Wohnungen für vordringlich 
Wohnungssuchende stellt für F&W die Chance dar, 
mit einem selbst entwickelten Nutzungskonzept, das 
den Einsatz einer Mietersozialberatung einschließt, 

einen Mehrwert für Menschen zu bieten, für die es 
auf dem allgemeinen Wohnungsmarkt besonders 
schwierig ist, eine Wohnung zu finden. Auf diese 
Weise kann F&W sein Profil auch als Wohnungsbau-
unternehmen im Auftrag der Stadt verstärken. F&W 
baut vor dem Hintergrund der derzeitigen Immobi
lienkrise auch seine Chance aus, notleidende, aber 
förderfähige Wohnungsbauprojekte im fortgeschrit-
tenen Planungs- oder Fertigstellungsprozess relativ 
günstig zu erwerben. Dadurch kann F&W die Pro
bleme bei der Akquise von Baugrundstücken für 
eigene Neubauvorhaben teilweise ausgleichen.

Im Bereich der ambulanten Sozialpsychiatrie zeigt 
sich, dass zunehmend weniger Klienten mit eigenem 
Wohnraum in das Hilfesystem kommen, während die 
Nachfrage von Menschen, die psychisch krank und 
wohnungslos sind, steigt. Da F&W eigenständig im 
Auftrag der FHH sozialen Wohnungsbau betreibt, 
bestehen Chancen, Menschen mit Unterstützungs
bedarf trägereigenen Wohnraum zu vermieten und 
damit neue Betreuungsfälle zu akquirieren.

Auf Basis der intensiven Krisenerfahrung insbeson-
dere der vergangenen fünf Jahre (Corona 2020–2022, 
Ukraine ab 2022), der gestärkten Eigenkapitalbasis 
im Jahr 2024 und der nunmehr stattfindenden Kon-
solidierung des Unternehmens ist F&W zuversicht-
lich, auf mittlere Sicht und außerhalb eines Krisen-
modus eine stabile, existentielle Daseinsvorsorge 
leisten zu können. Bei der Umsetzung dieses Auftrags 
kann F&W von einer Refinanzierung durch die Sozi-
albehörde ausgehen.

Hamburg, den 31. März 2025

	Dr. Arne Nilsson	 Roberto Klann	 Dr. Kathrin Sommer
	 Sprecher der	 Geschäftsführer	 Geschäftsführerin
Geschäftsführung 	  	
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An die F&W Fördern & Wohnen AöR, Hamburg

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der F&W Fördern & 
Wohnen AöR, Hamburg, – bestehend aus der Bilanz zum 
31. Dezember 2024 und der Gewinn und Verlustrechnung 
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 
2024 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der 
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darü-
ber hinaus haben wir den Lagebericht der F&W Fördern & 
Wohnen AöR, Hamburg, für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse

•	 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen 
wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesell-
schaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und 
den ergänzenden Bestimmungen des Gesetzes über die 
Anstalt öffentlichen Rechts F&W Fördern & Wohnen 
AöR vom 3. April 2007, zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 7. März 2017, und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 
31. Dezember 2024 sowie ihrer Ertragslage für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 
und

•	 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen 
wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Ein-
klang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deut-
schen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere 
Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungs
mäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung 
nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt 
„Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestäti-
gungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von 
dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit 
den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen 
Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufs-
pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen 
erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten 
Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Auf-
sichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die 
Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für 
Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vor-

schriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesetzes 
über die Anstalt öffentlichen Rechts F&W Fördern & Woh-
nen AöR vom 3. April 2007, zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 7. März 2017, in allen wesentlichen Belangen ent-
spricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beach-
tung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesell-
schaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Über-
einstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmä-
ßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die 
Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der 
frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von 
dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen der Rechnungs-
legung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die 
gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit 
der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätig-
keit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwor-
tung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. 
Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der 
Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem 
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegen-
stehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwort-
lich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt 
sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahres
abschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen des 
Gesetzes über die Anstalt öffentlichen Rechts F&W För-
dern & Wohnen AöR vom 3. April 2007, zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 7. März 2017, entspricht und die Chan-
cen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwort-
lich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die 
sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines 
Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwenden-
den deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, 
und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen 
im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwa-
chung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur 
Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber 
zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von 
wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen 
Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit 
dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewon-
nenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen 
gesetzlichen Vorschriften sowie den ergänzenden Bestim-
mungen des Gesetzes über die Anstalt öffentlichen Rechts 
F&W Fördern & Wohnen AöR vom 3. April 2007, zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 7. März 2017, entspricht und die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref-
fend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, 

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers
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der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicher-
heit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstim-
mung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte 
Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. 
Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen 
oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich ange-
sehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, 
dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses 
Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaft-
lichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermes-
sen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darü-
ber hinaus

•	 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesent
licher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im 
Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder 
Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als 
Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prü-
fungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um 
als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das 
Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende 
wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, 
ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultie-
rende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt 
wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwir-
ken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, 
irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen 
interner Kontrollen beinhalten können.

•	 erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung 
des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollen 
und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten 
Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlun-
gen zu planen, die unter den Umständen angemessen 
sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur 
Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft 
bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben.

•	 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetz
lichen Vertretern angewandten Rechnungslegungs
methoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetz
lichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und 
damit zusammenhängenden Angaben.

•	 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit 
des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlang-
ten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicher-
heit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegeben-
heiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit 
der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmens
tätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss 

kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, 
sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die 
dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im 
Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese 
Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungs-
urteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolge-
rungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres 
Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. 
Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können 
jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unter
nehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

•	 beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jah-
resabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben 
sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden 
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsäch
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermit-
telt.

•	 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem 
Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das 
von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

•	 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetz-
lichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten 
Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender 
geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei ins-
besondere die den zukunftsorientierten Angaben von 
den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsa-
men Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte 
Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen 
Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den 
zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde 
liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein 
erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereig-
nisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben 
abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwort-
lichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeit-
planung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststel-
lungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in 
internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung 
feststellen.

Hamburg, 29. April 2025

RSM Ebner Stolz GmbH & Co. KG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft

	 Nicolai Hansen	 Andreas Wendland 
	 Wirtschaftsprüfer	 Wirtschaftsprüfer
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Offenes Verfahren

Auftraggeber: 
GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH 
unter dem Dach von Bildungsbau Hamburg

Vergabenummer: GMH VOB OV 115-25 CR

Verfahrensart: Offenes Verfahren (EU)

Bezeichnung des Öffentlichen Auftrags: 
Sportcampus Alsterdorf 
Heubergredder 38 in 22297 Hamburg

Bauauftrag: Heubergredder 38 – Dachabdichtung

Geschätzter Auftragswert ohne MwSt:  
185.000,– Euro

Ausführungsfrist voraussichtlich: 
voraussichtlicher Ausführungszeitraum: 
Beginn schnellstmöglich nach Beauftragung; 
Fertigstellung ca. Mai 2026

Schlusstermin für die Einreichung der Angebote: 
22. Oktober 2025, 10.00 Uhr

Hinweis: Es ist ausschließlich die elektronische 
Angebotsabgabe zugelassen.

Kontaktstelle: 
GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH 
Einkauf/Vergabe 
Einkauf@gmh.hamburg.de

Die Bekanntmachung finden Sie auf der Zentralen Veröf-
fentlichungsplattform unter:	  
https://www.hamburg.de/politik-und-verwaltung/	  
ausschreibungen

Hinter dem Wort „Bieterportal“ sind die Vergabeunterlagen 
für die hier ausgeschriebene Leistung zum Download kos-
tenfrei hinterlegt.

Über das Bieterportal gelangen Sie auch in die elektroni-
sche Vergabe. Nach Anmeldung im Bieterportal können Sie 
Ihr Angebot rein elektronisch abgeben.

Sofern Sie sich nicht im Bieterportal anmelden, erhalten 
Sie die „Auskunftserteilung“ im laufenden Verfahren 
nicht direkt per E-Mail und können Ihr Angebot nicht 
unterstützt durch den Bieterassistenten elektronisch ein-
reichen.

Es erfolgt kein Versand der Vergabeunterlagen per Post oder 
E-Mail.

Die Bekanntmachung sowie die „Auskunftserteilung“ wäh-
rend des Verfahrens finden Sie zudem auf der Homepage 
von GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH unter: 
https://gmh-hamburg.de

Das Eröffnungsprotokoll steht allen am Verfahren beteilig-
ten Bietern nach Öffnung der Angebote über den Bieteras-
sistenten zum eigenen Download zur Verfügung. Sie finden 
die Datei im Register „Meine Angebote“ in der Spalte 
„Dokumente“.

Hamburg, den 19. September 2025

GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH1182

Öffentliche Ausschreibung

Auftraggeber: 
GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH 
unter dem Dach von Bildungsbau Hamburg

Vergabenummer: GMH VOB ÖA 039-25 CR

Verfahrensart: Öffentliche Ausschreibung

Bezeichnung des Öffentlichen Auftrags: 
Erneuerung MS-Schaltanlage 
Berliner Tor 9 in 20099 Hamburg

Bauauftrag: Berliner Tor 9 – Starkstrom

Geschätzter Auftragswert ohne MwSt:  
135.000,– Euro

Ausführungsfrist voraussichtlich: 
voraussichtlicher Ausführungszeitraum: 
Beginn ca. März 2026; 
Fertigstellung ca. April 2026

Schlusstermin für die Einreichung der Angebote: 
15. Oktober 2025, 10.00 Uhr

Hinweis: Es ist ausschließlich die elektronische 
Angebotsabgabe zugelassen.

Kontaktstelle: 
GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH 
Einkauf/Vergabe 
Einkauf@gmh.hamburg.de

Die Bekanntmachung finden Sie auf der Zentralen Veröf-
fentlichungsplattform unter:	  
https://www.hamburg.de/politik-und-verwaltung/	  
ausschreibungen

Hinter dem Wort „Bieterportal“ sind die Vergabeunterlagen 
für die hier ausgeschriebene Leistung zum Download kos-
tenfrei hinterlegt.

Über das Bieterportal gelangen Sie auch in die elektroni-
sche Vergabe. Nach Anmeldung im Bieterportal können Sie 
Ihr Angebot rein elektronisch abgeben.

Sofern Sie sich nicht im Bieterportal anmelden, erhalten 
Sie die „Auskunftserteilung“ im laufenden Verfahren 
nicht direkt per E-Mail und können Ihr Angebot nicht 
unterstützt durch den Bieterassistenten elektronisch ein-
reichen.

Es erfolgt kein Versand der Vergabeunterlagen per Post oder 
E-Mail.

Die Bekanntmachung sowie die „Auskunftserteilung“ wäh-
rend des Verfahrens finden Sie zudem auf der Homepage 
von GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH unter: 
https://gmh-hamburg.de

Das Eröffnungsprotokoll steht allen am Verfahren beteilig-
ten Bietern nach Öffnung der Angebote über den Bieteras-
sistenten zum eigenen Download zur Verfügung. Sie finden 
die Datei im Register „Meine Angebote“ in der Spalte 
„Dokumente“.

Hamburg, den 24. September 2025
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Sonstige Mitteilungen
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Dienstag, den 7. Oktober 2025 Amtl. Anz. Nr. 78

Erbenruf

Die gesetzlichen Erben der Ursula Martha Gertrud 
Richter, geboren am 22. August 1934, von Deutschland, 
gestorben am 13. Mai 2025, des Raddatz Paul und der 
Schrader Emma, wohnhaft gewesen 5400 Baden, sind zum 
Teil unbekannt oder unbekannten Aufenthaltes.

Personen, welche Erbansprüche zu haben glauben, wer-
den aufgefordert, sich unter Vorlage von Urkunden über 
ihre Erbberechtigung bis zum 29. September 2026 beim 
Gerichtspräsidium Baden, Mellingerstrasse 2a, CH-5400 
Baden, zum Erbgang zu melden.

Erfolgt während dieser Frist keine Anmeldung, so wird 
die Erbschaftsverwaltung angewiesen, die Verlassenschaft 
den bekannten gesetzlichen Erben zuzuweisen.

Baden, den 22. September 2025

Das Bezirksgericht Baden 1184
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